
Rechtsvorschriften mit Bezug für die friesische Minderheit 
 

 

Internationale Vorschriften: 

 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

der Vereinten Nationen 

Resolution 217 A (III) der Generalversammlung  

vom 10. Dezember 1948 - Auszug 

 

Artikel 1 

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft 

und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. 

 

Artikel 2 

Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne 

irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, 

politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, 

Geburt oder sonstigem Stand. 

 

 

UN-Erklärung über die Rechte von Angehörigen nationaler oder ethnischer, religiöser und 

sprachlicher Minderheiten (A/RES/47/135) vom 18. Dezember 1992 

The General Assembly, 

  

Reaffirming that one of the main purposes of the United Nations, as proclaimed in the Charter 

of the United Nations, is to achieve international cooperation in promoting and encouraging 

respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, 

sex, language or religion, 

  

Noting the importance of the even more effective implementation of international human 

rights instruments with regard to the rights of persons belonging to national or ethnic, 

religious and linguistic minorities, 

  

Welcoming the increased attention given by human rights treaty bodies to the non-

discrimination and protection of minorities, 

  

Aware of the provisions of article 27 of the International Covenant on Civil and Political 

Rights concerning the rights of persons belonging to ethnic, religious or linguistic minorities, 

  

Considering that the United Nations has an increasingly important role to play regarding the 

protection of minorities, 

  

Bearing in mind the work done so far within the United Nations system, in particular through 

the relevant mechanisms of the Commission on Human Rights and the Subcommission on 

Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, in promoting and protecting the 

rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities, 

  

http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm


Recognizing the important achievements in this regard in regional, subregional and bilateral 

frameworks, which can provide a useful source of inspiration for future United Nations 

activities, 

  

Stressing the need to ensure for all, without discrimination of any kind, full enjoyment and 

exercise of human rights and fundamental freedoms, and emphasizing the importance of the 

draft Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 

Linguistic Minorities in that regard, 

  

Recalling its resolution 46/115 of 17 December 1991 and taking note of Commission on 

Human Rights resolution 1992/16 of 21 February 1992, by which the Commission approved 

the text of the draft declaration on the rights of persons belonging to national or ethnic, 

religious and linguistic minorities, and Economic and Social Council resolution 1992/4 of 20 

July 1992, in which the Council recommended it to the General Assembly for adoption and 

further action, 

  

Having considered the note by the Secretary-General, 

  

1.    Adopts the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, 

Religious and Linguistic Minorities, the text of which is annexed to the present resolution; 

  

2.    Requests the Secretary-General to ensure the distribution of the Declaration as widely as 

possible and to include the text of the Declaration in the next edition of Human Rights:  A 

Compilation of International Instruments; 

  

3.    Invites United Nations agencies and organizations and intergovernmental and non-

governmental organizations to intensify their efforts with a view to disseminating information 

on the Declaration and to promoting understanding thereof; 

  

4.    Invites the relevant organs and bodies of the United Nations, including treaty bodies, as 

well as representatives of the Commission on Human Rights and the Subcommission on 

Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, to give due regard to the 

Declaration within their mandates; 

  

5.    Requests the Secretary-General to consider appropriate ways for the effective promotion 

of the Declaration and to make proposals thereon; 

  

6.    Also requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its forty-eighth 

session on the implementation of the present resolution under the item entitled "Human rights 

questions". 

  

ANNEX 

  

Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 

Linguistic Minorities 

  

The General Assembly, 

  

Reaffirming that one of the basic aims of the United Nations, as proclaimed in the Charter, is 

to promote and encourage respect for human rights and for fundamental freedoms for all, 

without distinction as to race, sex, language or religion, 



  

Reaffirming faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, 

in the equal rights of men and women and of nations large and small, 

  

Desiring to promote the realization of the principles contained in the Charter, the Universal 

Declaration of Human Rights, the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime 

of Genocide, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Declaration on the Elimination of All 

Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, and the Convention 

on the Rights of the Child, as well as other relevant international instruments that have been 

adopted at the universal or regional level and those concluded between individual States 

Members of the United Nations, 

  

Inspired by the provisions of article 27 of the International Covenant on Civil and Political 

Rights concerning the rights of persons belonging to ethnic, religious or linguistic minorities, 

  

Considering that the promotion and protection of the rights of persons belonging to national 

or ethnic, religious and linguistic minorities contribute to the political and social stability of 

States in which they live, 

  

Emphasizing that the constant promotion and realization of the rights of persons belonging to 

national or ethnic, religious and linguistic minorities, as an integral part of the development of 

society as a whole and within a democratic framework based on the rule of law, would 

contribute to the strengthening of friendship and cooperation among peoples and States, 

  

Considering that the United Nations has an important role to play regarding the protection of 

minorities, 

  

Bearing in mind the work done so far within the United Nations system, in particular by the 

Commission on Human Rights, the Subcommission on Prevention of Discrimination and 

Protection of Minorities and the bodies established pursuant to the International Covenants on 

Human Rights and other relevant international human rights instruments in promoting and 

protecting the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic 

minorities, 

  

Taking into account the important work which is done by intergovernmental and non-

governmental organizations in protecting minorities and in promoting and protecting the 

rights of persons belonging to national orethnic, religious and linguistic minorities, 

  

Recognizing the need to ensure even more effective implementation of international human 

rights instruments with regard to the rights of persons belonging to national or ethnic, 

religious and linguistic minorities, 

  

Proclaims this Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, 

Religious and Linguistic Minorities: 

  

Article 1 

  



1.    States shall protect the existence and the national or ethnic, cultural, religious and 

linguistic identity of minorities within their respective territories and shall encourage 

conditions for the promotion of that identity. 

  

2.    States shall adopt appropriate legislative and other measures to achieve those ends. 

  

Article 2 

  

1.    Persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities (hereinafter 

referred to as persons belonging to minorities) have the right to enjoy their own culture, to 

profess and practise their own religion, and to use their own language, in private and in 

public, freely and without interference or any form of discrimination. 

  

2.    Persons belonging to minorities have the right to participate effectively in cultural, 

religious, social, economic and public life. 

  

3.    Persons belonging to minorities have the right to participate effectively in decisions on 

the national and, where appropriate, regional level concerning the minority to which they 

belong or the regions in which they live, in a manner not incompatible with national 

legislation. 

  

4.    Persons belonging to minorities have the right to establish and maintain their own 

associations. 

  

5.    Persons belonging to minorities have the right to establish and maintain, without any 

discrimination, free and peaceful contacts with other members of their group and with persons 

belonging to other minorities, as well as contacts across frontiers with citizens of other States 

to whom they are related by national or ethnic, religious or linguistic ties. 

  

Article 3 

  

1.    Persons belonging to minorities may exercise their rights, including those set forth in the 

present Declaration, individually as well as in community with other members of their group, 

without any discrimination. 

  

2.    No disadvantage shall result for any person belonging to a minority as the consequence of 

the exercise or non-exercise of the rights set forth in the present Declaration. 

  

 

Article 4 

  

1.    States shall take measures where required to ensure that persons belonging to minorities 

may exercise fully and effectively all their human rights and fundamental freedoms without 

any discrimination and in full equality before the law. 

  

2.    States shall take measures to create favourable conditions to enable persons belonging to 

minorities to express their characteristics and to develop their culture, language, religion, 

traditions and customs, except where specific practices are in violation of national law and 

contrary to international standards. 

  



3.    States should take appropriate measures so that, wherever possible, persons belonging to 

minorities may have adequate opportunities to learn their mother tongue or to have instruction 

in their mother tongue. 

  

4.    States should, where appropriate, take measures in the field of education, in order to 

encourage knowledge of the history, traditions, language and culture of the minorities existing 

within their territory. Persons belonging to minorities should have adequate opportunities to 

gain knowledge of the society as a whole. 

  

5.    States should consider appropriate measures so that persons belonging to minorities may 

participate fully in the economic progress and development in their country. 

  

Article 5 

  

1.    National policies and programmes shall be planned and implemented with due regard for 

the legitimate interests of persons belonging to minorities. 

  

2.    Programmes of cooperation and assistance among States should be planned and 

implemented with due regard for the legitimate interests of persons belonging to minorities. 

  

Article 6 

  

States should cooperate on questions relating to persons belonging to minorities, inter alia, 

exchanging information and experiences, in order to promote mutual understanding and 

confidence. 

  

Article 7 

  

States should cooperate in order to promote respect for the rights set forth in the present 

Declaration. 

  

Article 8 

  

1.    Nothing in the present Declaration shall prevent the fulfilment of international obligations 

of States in relation to persons belonging to minorities. In particular, States shall fulfil in good 

faith the obligations and commitments they have assumed under international treaties and 

agreements to which they are parties. 

  

2.    The exercise of the rights set forth in the present Declaration shall not prejudice the 

enjoyment by all persons of universally recognized human rights and fundamental freedoms. 

  

3.    Measures taken by States to ensure the effective enjoyment of the rights set forth in the 

present Declaration shall not prima facie be considered contrary to the principle of equality 

contained in the Universal Declaration of Human Rights. 

  

4.    Nothing in the present Declaration may be construed as permitting any activity contrary 

to the purposes and principles of the United Nations, including sovereign equality, territorial 

integrity and political independence of States. 

  

Article 9 

  



The specialized agencies and other organizations of the United Nations system shall 

contribute to the full realization of the rights and principles set forth in the present 

Declaration, within their respective fields of competence. 

  

       

 

Die 1992 angenommene UN-Erklärung über die Rechte von Angehörigen nationaler oder 

ethnischer, religiöser und sprachlicher Minderheiten (Resolution A 47/135) findet man 

in deutscher Übersetzung in „Die rechtliche Stellung der Sorben in Deutschland“ 

(Domowina Verlag, ISBN 3-7420-1717-9). 

 

 

http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm


Europäische Vorschriften: 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten des Europarates, 

abgeschlossen in Rom am 4. November 1950, 

in der Fassung des Protokolls Nr. 11, 

in Kraft getreten am 1. November 1998 – Auszug 

Art. 14 Diskriminierungsverbot 

Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne 

Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, 

der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen 

Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt 

oder eines sonstigen Status zu gewährleisten. 

 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

vom 7. Dezember 2000 

(2000/C 364/01) - Auszug 

 

Artikel 21 

Nichtdiskriminierung 

(1) Diskriminierungen, insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der 

ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion 

oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu 

einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters 

oder der sexuellen Ausrichtung, sind verboten. 

(2) Im Anwendungsbereich des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und 

des Vertrags über die Europäische Union ist unbeschadet der besonderen Bestimmungen 

dieser Verträge jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten. 

 

Artikel 22 

Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen 

Die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen. 

 

 

Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten 

vom 01. Februar 1995 

(Ratifizierungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland vom 22. Juli 1997;  

gültig ab 01. Februar 1998 – umfasst die Dänen, Sorben, Friesen sowie Sinti und Roma 

deutscher Staatsangehörigkeit) 

Die Mitgliedstaaten des Europarats und die anderen Staaten, die dieses 

Rahmenübereinkommen unterzeichnen, 

in der Erwägung, dass es das Ziel des Europarats ist, eine engere Verbindung 

zwischen seinen Mitgliedern herbeizuführen, um die Ideale und Grundsätze, die ihr 

gemeinsames Erbe bilden, zu wahren und zu fördern; 

in der Erwägung, dass eines der Mittel zur Erreichung dieses Zieles in der Wahrung 

und in der Entwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten besteht; 



in dem Wunsch, die Wiener Erklärung der Staats- und Regierungschefs der 

Mitgliedstaaten des Europarats vom 9. Oktober 1993 in die Tat umzusetzen; 

entschlossen, in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet das Bestehen nationaler Minderheiten 

zu schützen; 

in der Erwägung, dass die geschichtlichen Umwälzungen in Europa gezeigt haben, 

dass der Schutz nationaler Minderheiten für Stabilität, demokratische Sicherheit und 

Frieden auf diesem Kontinent wesentlich ist; 

in der Erwägung, dass eine pluralistische und wahrhaft demokratische Gesellschaft 

nicht nur die ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität aller 

Angehörigen einer nationalen Minderheit achten, sondern auch geeignete 

Bedingungen schaffen sollte, die es ihnen ermöglichen, diese Identität zum Ausdruck 

zu bringen, zu bewahren und zu entwickeln; 

in der Erwägung, dass es notwendig ist, ein Klima der Toleranz und des Dialogs zu 

schaffen, damit sich die kulturelle Vielfalt für jede Gesellschaft als Quelle und Faktor 

nicht der Teilung, sondern der Bereicherung erweisen kann; 

in der Erwägung, dass die Entwicklung eines toleranten und blühenden Europas nicht 

allein von der Zusammenarbeit zwischen den Staaten abhängt, sondern auch der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen lokalen und regionalen 

Gebietskörperschaften unter Achtung der Verfassung und der territorialen 

Unversehrtheit eines jeden Staates bedarf; 

im Hinblick auf die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten und der Protokolle dazu; 

im Hinblick auf die den Schutz nationaler Minderheiten betreffenden Verpflichtungen, 

die in Übereinkommen und Erklärungen der Vereinten Nationen und in den 

Dokumenten der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, 

insbesondere dem Kopenhagener Dokument vom 29. Juni 1990, enthalten sind; 

entschlossen, die zu achtenden Grundsätze und die sich aus ihnen ergebenden 

Verpflichtungen festzulegen, um in den Mitgliedstaaten und in den anderen Staaten, 

die Vertragsparteien dieser Übereinkunft werden, den wirksamen Schutz nationaler 

Minderheiten sowie der Rechte und Freiheiten der Angehörigen dieser Minderheiten 

unter Achtung der Rechtsstaatlichkeit, der territorialen Unversehrtheit und der 

nationalen Souveränität der Staaten zu gewährleisten; 

gewillt, die in diesem Rahmenübereinkommen niedergelegten Grundsätze mittels 

innerstaatlicher Rechtsvorschriften und geeigneter Regierungspolitik zu 

verwirklichen, 

sind wie folgt übereingekommen: 

Abschnitt I 

Artikel 1 

Der Schutz nationaler Minderheiten und der Rechte und Freiheiten von Angehörigen 

dieser Minderheiten ist Bestandteil des internationalen Schutzes der Menschenrechte 

und stellt als solcher einen Bereich internationaler Zusammenarbeit dar. 

Artikel 2 

Dieses Rahmenübereinkommen ist nach Treu und Glauben, im Geist der 

Verständigung und Toleranz und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen guter 

Nachbarschaft, freundschaftlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen 

den Staaten anzuwenden. 



Artikel 3 

1. Jede Person, die einer nationalen Minderheit angehört, hat das Recht, frei zu 

entscheiden, ob sie als solche behandelt werden möchte oder nicht; aus dieser 

Entscheidung oder der Ausübung der mit dieser Entscheidung verbundenen Rechte 

dürfen ihr keine Nachteile erwachsen.  

2. Angehörige nationaler Minderheiten können die Rechte und Freiheiten, die sich aus 

den in diesem Rahmenübereinkommen niedergelegten Grundsätzen ergeben, einzeln 

sowie in Gemeinschaft mit anderen ausüben und genießen.  

Abschnitt II 

Artikel 4 

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, jeder Person, die einer nationalen Minderheit 

angehört, das Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz und auf gleichen Schutz durch das 

Gesetz zu gewährleisten. In dieser Hinsicht ist jede Diskriminierung aus Gründen der 

Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit verboten.  

2. Die Vertragsparteien verpflichten sich, erforderlichenfalls angemessene Maßnahmen 

zu ergreifen, um in allen Bereichen des wirtschaftlichen, sozialen, politischen und 

kulturellen Lebens die vollständige und tatsächliche Gleichheit zwischen den 

Angehörigen einer nationalen Minderheit und den Angehörigen der Mehrheit zu 

fördern. In dieser Hinsicht berücksichtigen sie in gebührender Weise die besonderen 

Bedingungen der Angehörigen nationaler Minderheiten.  

3. Die in Übereinstimmung mit Absatz 2 ergriffenen Maßnahmen werden nicht als 

Diskriminierung angesehen.  

Artikel 5 

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Bedingungen zu fördern, die es 

Angehörigen nationaler Minderheiten ermöglichen, ihre Kultur zu pflegen und 

weiterzuentwickeln und die wesentlichen Bestandteile ihrer Identität, nämlich ihre 

Religion, ihre Sprache, ihre Traditionen und ihr kulturelles Erbe, zu bewahren.  

2. Unbeschadet der Maßnahmen, die im Rahmen ihrer allgemeinen Integrationspolitik 

getroffen werden, sehen die Vertragsparteien von Zielsetzungen oder Praktiken ab, die 

auf die Assimilierung von Angehörigen nationaler Minderheiten gegen deren Willen 

gerichtet sind, und schützen diese Personen vor jeder auf eine solche Assimilierung 

gerichteten Maßnahme.  

Artikel 6 

1. Die Vertragsparteien fördern den Geist der Toleranz und des interkulturellen Dialogs 

und treffen wirksame Maßnahmen zur Förderung der gegenseitigen Achtung und des 

gegenseitigen Verständnisses sowie der Zusammenarbeit zwischen allen in ihrem 

Hoheitsgebiet lebenden Menschen unabhängig von deren ethnischer, kultureller, 

sprachlicher oder religiöser Identität, und zwar insbesondere in den Bereichen 

Bildung, Kultur und Medien.  

2. Die Vertragsparteien verpflichten sich, geeignete Maßnahmen zu treffen, um 

Menschen zu schützen, die wegen ihrer ethnischen, kulturellen, sprachlichen oder 

religiösen Identität diskriminierenden, feindseligen oder gewalttätigen Handlungen 

oder der Androhung solcher Handlungen ausgesetzt sein können.  



Artikel 7 

Die Vertragsparteien stellen sicher, dass das Recht aller Angehörigen einer nationalen 

Minderheit, sich friedlich zu versammeln und sich frei zusammenzuschließen, sowie 

ihr Anspruch auf freie Meinungsäußerung und auf Gedanken-, Gewissens- und 

Religionsfreiheit geachtet werden. 

Artikel 8 

Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, dass jede Person, die einer 

nationalen Minderheit angehört, das Recht hat, ihre Religion oder Weltanschauung zu 

bekunden sowie religiöse Einrichtungen, Organisationen und Vereinigungen zu 

gründen. 

Artikel 9 

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, dass das Recht jeder Person, die 

einer nationalen Minderheit angehört, auf freie Meinungsäußerung die Freiheit der 

Meinung und die Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten oder 

Ideen in der Minderheitensprache ohne Eingriffe öffentlicher Stellen und ohne 

Rücksicht auf Landesgrenzen einschließt. Die Vertragsparteien stellen im Rahmen 

ihrer Rechtsordnung sicher, dass Angehörige einer nationalen Minderheit in Bezug auf 

ihren Zugang zu den Medien nicht diskriminiert werden.  

2. Absatz 1 schließt nicht aus, dass die Vertragsparteien Hörfunk-, Fernseh- oder 

Lichtspielunternehmen einem Genehmigungsverfahren ohne Diskriminierung und auf 

der Grundlage objektiver Kriterien unterwerfen.  

3. Die Vertragsparteien hindern Angehörige nationaler Minderheiten nicht daran, 

Printmedien zu schaffen und zu nutzen. Innerhalb des gesetzlichen Rahmens für 

Hörfunk und Fernsehen stellen sie soweit wie möglich und unter Berücksichtigung des 

Absatzes 1 sicher, dass Angehörigen nationaler Minderheiten die Möglichkeit gewährt 

wird, eigene Medien zu schaffen und zu nutzen.  

4. Die Vertragsparteien ergreifen im Rahmen ihrer Rechtsordnung angemessene 

Maßnahmen, um Angehörigen nationaler Minderheiten den Zugang zu den Medien zu 

erleichtern sowie Toleranz zu fördern und kulturellen Pluralismus zu ermöglichen.  

Artikel 10 

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, dass jede Person, die einer 

nationalen Minderheit angehört, das Recht hat, ihre Minderheitensprache privat und in 

der Öffentlichkeit mündlich und schriftlich frei und ungehindert zu gebrauchen.  

2. In Gebieten, die von Angehörigen nationaler Minderheiten traditionell oder in 

beträchtlicher Zahl bewohnt werden, bemühen sich die Vertragsparteien, sofern die 

Angehörigen dieser Minderheiten dies verlangen und dieses Anliegen einem 

tatsächlichen Bedarf entspricht, soweit wie möglich die Voraussetzungen dafür 

sicherzustellen, dass im Verkehr zwischen den Angehörigen dieser Minderheiten und 

den Verwaltungsbehörden die Minderheitensprache gebraucht werden kann.  

3. Die Vertragsparteien verpflichten sich, das Recht jeder Person, die einer nationalen 

Minderheit angehört, zu gewährleisten, in möglichst kurzer Frist in einer ihr 

verständlichen Sprache über die Gründe ihrer Festnahme und über die Art und den 

Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung in Kenntnis gesetzt zu werden sowie 



sich in dieser Sprache, erforderlichenfalls unter unentgeltlicher Beziehung eines 

Dolmetschers, zu verteidigen.  

Artikel 11 

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, dass jede Person, die einer 

nationalen Minderheit angehört, das Recht hat, ihren Familiennamen (Vaternamen) 

und ihre Vornamen in der Minderheitensprache zu führen, sowie das Recht auf 

amtliche Anerkennung dieser Namen, wie dies nach der Rechtsordnung der jeweiligen 

Vertragspartei vorgesehen ist.  

2. Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, dass jede Person, die einer 

nationalen Minderheit angehört, das Recht hat, für die Öffentlichkeit sichtbar Schilder, 

Aufschriften und Inschriften sowie andere Mitteilungen privater Art in ihrer 

Minderheitensprache anzubringen.  

3. In Gebieten, die traditionell von einer beträchtlichen Zahl von Angehörigen einer 

nationalen Minderheit bewohnt werden, bemühen sich die Vertragsparteien im 

Rahmen ihrer Rechtsordnung, einschließlich eventueller Übereinkünfte mit anderen 

Staaten, und unter Berücksichtigung ihrer besonderen Gegebenheiten, traditionelle 

Ortsnamen, Straßennamen und andere für die Öffentlichkeit bestimmte 

topographische Hinweise auch in der Minderheitensprache anzubringen, wenn dafür 

ausreichende Nachfrage besteht.  

Artikel 12 

1. Die Vertragsparteien treffen erforderlichenfalls Maßnahmen auf dem Gebiet der 

Bildung und der Forschung, um die Kenntnis der Kultur, Geschichte, Sprache und 

Religion ihrer nationalen Minderheiten wie auch der Mehrheit zu fördern.  

2. In diesem Zusammenhang stellen die Vertragsparteien unter anderem angemessene 

Möglichkeiten für die Lehrerausbildung und den Zugang zu Lehrbüchern bereit und 

erleichtern Kontakte unter Schülern und Lehrern aus unterschiedlichen 

Bevölkerungsgruppen.  

3. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Chancengleichheit von Angehörigen 

nationaler Minderheiten beim Zugang zu allen Bildungsstufen zu fördern.  

Artikel 13 

1. Im Rahmen ihres jeweiligen Bildungssystems erkennen die Vertragsparteien an, dass 

Angehörige einer nationalen Minderheit das Recht haben, eigene private Bildungs- 

und Ausbildungseinrichtungen zu gründen und zu betreiben.  

2. Die Ausübung dieses Rechts bringt für die Vertragsparteien keine finanziellen 

Verpflichtungen mit sich.  

Artikel 14 

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, dass jede Person, die einer 

nationalen Minderheit angehört, das Recht hat, ihre Minderheitensprache zu erlernen.  

2. In Gebieten, die von Angehörigen nationaler Minderheiten traditionell oder in 

beträchtlicher Zahl bewohnt werden, bemühen sich die Vertragsparteien, wenn 

ausreichende Nachfrage besteht, soweit wie möglich und im Rahmen ihres 

Bildungssystems sicherzustellen, dass Angehörige dieser Minderheiten angemessene 



Möglichkeiten haben, die Minderheitensprache zu erlernen oder in dieser Sprache 

unterrichtet zu werden.  

3. Absatz 2 wird angewendet, ohne dass dadurch das Erlernen der Amtssprache oder der 

Unterricht in dieser Sprache berührt wird.  

Artikel 15 

Die Vertragsparteien schaffen die notwendigen Voraussetzungen für die wirksame 

Teilnahme von Angehörigen nationaler Minderheiten am kulturellen, sozialen und 

wirtschaftlichen Leben und an öffentlichen Angelegenheiten, insbesondere 

denjenigen, die sie betreffen. 

Artikel 16 

Die Vertragsparteien sehen von Maßnahmen ab, die das Bevölkerungsverhältnis in 

von Angehörigen nationaler Minderheiten bewohnten Gebieten verändern und darauf 

gerichtet sind, die Rechte und Freiheiten einzuschränken, die sich aus den in diesem 

Rahmenübereinkommen niedergelegten Grundsätzen ergeben. 

Artikel 17 

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, nicht in das Recht von Angehörigen nationaler 

Minderheiten einzugreifen, ungehindert und friedlich Kontakte über Grenzen hinweg 

zu Personen herzustellen und zu pflegen, die sich rechtmäßig in anderen Staaten 

aufhalten, insbesondere zu Personen mit derselben ethnischen, kulturellen, 

sprachlichen oder religiösen Identität oder mit demselben kulturellen Erbe.  

2. Die Vertragsparteien verpflichten sich, nicht in das Recht von Angehörigen nationaler 

Minderheiten auf Teilnahme an der Tätigkeit nichtstaatlicher Organisationen sowohl 

auf nationaler als auch auf internationaler Ebene einzugreifen.  

Artikel 18 

1. Die Vertragsparteien bemühen sich, erforderlichenfalls zwei- und mehrseitige 

Übereinkünfte mit anderen Staaten, insbesondere Nachbarstaaten, zu schließen, um 

den Schutz von Angehörigen der betroffenen nationalen Minderheiten sicherzustellen.  

2. Gegebenenfalls treffen die Vertragsparteien Maßnahmen zur Förderung der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.  

Artikel 19 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die in diesem Rahmenübereinkommen 

niedergelegten Grundsätze zu achten und zu verwirklichen und dabei 

Beschränkungen, Einschränkungen oder Abweichungen, soweit solche erforderlich 

sind, nur insoweit vorzunehmen, als sie in völkerrechtlichen Übereinkünften, 

insbesondere der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

und den Protokollen dazu, vorgesehen und für die sich aus den genannten Grundsätzen 

ergebenden Rechte und Freiheiten von Belang sind. 



Abschnitt III 

Artikel 20 

Bei der Ausübung der Rechte und Freiheiten, die sich aus den in diesem 

Rahmenübereinkommen niedergelegten Grundsätzen ergeben, haben Angehörige 

einer nationalen Minderheit die innerstaatlichen Rechtsvorschriften und die Rechte 

anderer, insbesondere diejenigen von Angehörigen der Mehrheit oder anderer 

nationaler Minderheiten, zu achten. 

Artikel 21 

Die Bestimmungen dieses Rahmenübereinkommens sind nicht so auszulegen, als 

gewährten sie das Recht, irgendeine Tätigkeit auszuüben oder irgendeine Handlung 

vorzunehmen, die den wesentlichen Grundsätzen des Völkerrechts, insbesondere der 

souveränen Gleichheit, der territorialen Unversehrtheit und der politischen 

Unabhängigkeit der Staaten, zuwiderläuft. 

Artikel 22 

Die Bestimmungen dieses Rahmenübereinkommens sind nicht als Beschränkung oder 

Minderung der Menschenrechte und Grundfreiheiten auszulegen, die nach den 

Gesetzen einer Vertragspartei oder nach einer anderen Übereinkunft, deren 

Vertragspartei sie ist, gewährleistet sind. 

Artikel 23 

Die Rechte und Freiheiten, die sich aus den in diesem Rahmenübereinkommen 

niedergelegten Grundsätzen ergeben, sind, soweit sie Gegenstand einer 

entsprechenden Bestimmung in der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten oder den Protokollen dazu sind, in Übereinstimmung mit diesen zu 

verstehen. 

Abschnitt IV 

Artikel 24 

1. Das Ministerkomitee des Europarats überwacht die Durchführung dieses 

Rahmenübereinkommens durch die Vertragsparteien.  

2. Vertragsparteien, die nicht Mitglieder des Europarats sind, nehmen am 

Durchführungsmechanismus in einer noch zu bestimmenden Art und Weise teil.  

Artikel 25 

1. Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Rahmenübereinkommens für eine 

Vertragspartei übermittelt diese dem Generalsekretär des Europarats vollständige 

Informationen über die Gesetzgebungsmaßnahmen und andere Maßnahmen, die sie 

zur Verwirklichung der in diesem Rahmenübereinkommen niedergelegten Grundsätze 

getroffen hat.  



2. Danach übermittelt jede Vertragspartei dem Generalsekretär regelmäßig und sooft das 

Ministerkomitee dies verlangt jede weitere Information, die für die Durchführung 

dieses Rahmenübereinkommens von Belang ist.  

3. Der Generalsekretär leitet die nach diesem Artikel übermittelten Informationen an das 

Ministerkomitee weiter.  

Artikel 26 

1. Bei der Beurteilung der Angemessenheit der Maßnahmen, die von den 

Vertragsparteien zur Verwirklichung der in diesem Rahmenübereinkommen 

niedergelegten Grundsätze getroffen wurden, wird das Ministerkomitee von einem 

beratenden Ausschuss unterstützt, dessen Mitglieder anerkanntes Fachwissen auf dem 

Gebiet des Schutzes nationaler Minderheiten besitzen.  

2. Die Zusammensetzung dieses beratenden Ausschusses und sein Verfahren werden 

vom Ministerkomitee innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses 

Rahmenübereinkommens festgelegt.  

Abschnitt V 

Artikel 27 

Dieses Rahmenübereinkommen liegt für die Mitgliedstaaten des Europarats zur 

Unterzeichnung auf. Bis zum Tag des Inkrafttretens liegt das Übereinkommen auch 

für jeden anderen vom Ministerkomitee dazu eingeladenen Staat zur Unterzeichnung 

auf. Es bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die Ratifikations-, 

Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretär des Europarats 

hinterlegt. 

Artikel 28 

1. Dieses Rahmenübereinkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen 

Zeitabschnitt von drei Monaten nach dem Tag folgt, an dem zwölf Mitgliedstaaten des 

Europarats nach Artikel 27 ihre Zustimmung ausgedrückt haben, durch das 

Übereinkommen gebunden zu sein.  

2. Für jeden Mitgliedsstaat, der später seine Zustimmung ausdrückt, durch das 

Rahmenübereinkommen gebunden zu sein, tritt es am ersten Tag des Monats in Kraft, 

der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung der Ratifikations-, 

Annahme- oder Genehmigungsurkunde folgt.  

Artikel 29 

1. Nach Inkrafttreten dieses Rahmenübereinkommens und nach Konsultation der 

Vertragsstaaten kann das Ministerkomitee des Europarats durch einen mit der in 

Artikel 20 Buchstabe d der Satzung des Europarats vorgesehenen Mehrheit gefassten 

Beschluss jeden Nichtmitgliedsstaat des Europarats, der nach Artikel 27 eingeladen 

wurde, zu unterzeichnen, dies aber noch nicht getan hat, und jeden anderen 

Nichtmitgliedsstaat einladen, dem Übereinkommen beizutreten.  

2. Für jeden beitretenden Staat tritt das Rahmenübereinkommen am ersten Tag des 

Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung der 

Beitrittsurkunde beim Generalsekretär des Europarats folgt.  



Artikel 30 

1. Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner 

Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde einzelne oder 

mehrere Hoheitsgebiete, deren internationale Beziehungen er wahrnimmt, bezeichnen, 

auf die dieses Rahmenübereinkommen Anwendung findet.  

2. Jeder Staat kann jederzeit danach durch eine an den Generalsekretär des Europarats 

gerichtete Erklärung die Anwendung dieses Rahmenübereinkommens auf jedes 

weitere in der Erklärung bezeichnete Hoheitsgebiet erstrecken. Das 

Rahmenübereinkommen tritt für dieses Hoheitsgebiet am ersten Tag des Monats in 

Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Eingang der Erklärung beim 

Generalsekretär folgt.  

3. Jede nach den Absätzen 1 und 2 abgegebene Erklärung kann in Bezug auf jedes darin 

bezeichnete Hoheitsgebiet durch eine an den Generalsekretär gerichtete Notifikation 

zurückgenommen werden. Die Rücknahme wird am ersten Tag des Monats wirksam, 

der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Eingang der Notifikation beim 

Generalsekretär folgt.  

Artikel 31 

1. Jede Vertragspartei kann dieses Rahmenübereinkommen jederzeit durch eine an den 

Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation kündigen.  

2. Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt 

von sechs Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär folgt.  

Artikel 32 

Der Generalsekretär des Europarats notifiziert den Mitgliedstaaten des Rates, anderen 

Unterzeichnerstaaten und jedem Staat, der diesem Rahmenübereinkommen beigetreten 

ist: 

a. jede Unterzeichnung;  

b. jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 

Beitrittsurkunde;  

c. jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Rahmenübereinkommens nach den 

Artikeln 28, 29 und 30;  

d. jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit 

diesem Rahmenübereinkommen.  

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses 

Rahmenübereinkommen unterschrieben. 

Geschehen zu Straßburg am 1. Februar 1995 in englischer und französischer Sprache, 

wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv 

des Europarats hinterlegt wird. Der Generalsekretär des Europarats übermittelt allen 

Mitgliedstaaten des Europarats und allen zur Unterzeichnung dieses 

Rahmenübereinkommens oder zum Beitritt dazu eingeladenen Staaten beglaubigte 

Abschriften. 

 

 

 



Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen 

vom 05. November 1992 

(Ratifizierungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland vom 09. Juli 1998;  

gültig ab 01. Januar 1999 – umfasst Friesisch als Minderheitensprache) 

 

Präambel 

Die Mitgliedstaaten des Europarats, die diese Charta unterzeichnen, 

in der Erwägung, dass es das Ziel des Europarats ist, eine engere Verbindung 

zwischen seinen Mitgliedern herbeizuführen, um insbesondere die Ideale und 

Grundsätze, die ihr gemeinsames Erbe bilden, zu wahren und zu fördern; 

in der Erwägung, dass der Schutz der geschichtlich gewachsenen Regional- oder 

Minderheitensprachen Europas, von denen einige allmählich zu verschwinden drohen, 

zur Erhaltung und Entwicklung der Traditionen und des kulturellen Reichtums 

Europas beiträgt; 

in der Erwägung, dass das Recht, im privaten Bereich und im öffentlichen Leben eine 

Regional- oder Minderheitensprache zu gebrauchen, ein unveräußerliches Recht in 

Übereinstimmung mit den im Internationalen Pakt der Vereinten Nationen über 

bürgerliche und politische Rechte enthaltenen Grundsätzen darstellt und dem Geist der 

Konvention des Europarats zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

entspricht; 

eingedenk der im Rahmen der KSZE geleisteten Arbeit und insbesondere der 

Schlussakte von Helsinki von 1975 und des Dokuments des Kopenhagener Treffens 

von 1990; 

unter Betonung des Wertes der interkulturellen Beziehungen und der 

Mehrsprachigkeit sowie in der Erwägung, dass der Schutz und die Förderung der 

Regional- oder Minderheitensprachen sich nicht nachteilig auf die Amtssprachen und 

die Notwendigkeit, sie zu erlernen, auswirken sollte; 

in dem Bewusstsein, dass der Schutz und die Stärkung der Regional- oder 

Minderheitensprachen in den verschiedenen Ländern und Regionen Europas einen 

wichtigen Beitrag zum Aufbau eines Europas darstellen, das auf den Grundsätzen der 

Demokratie und der kulturellen Vielfalt im Rahmen der nationalen Souveränität und 

der territorialen Unversehrtheit beruht; 

unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse und der geschichtlich 

gewachsenen Traditionen in den verschiedenen Regionen der Staaten Europas, 

sind wie folgt übereingekommen: 

Teil I – Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 – Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Charta: 

a. bezeichnet der Ausdruck "Regional- oder Minderheitensprachen" Sprachen,  

i. die herkömmlicherweise in einem bestimmten Gebiet eines Staates von 

Angehörigen dieses Staates gebraucht werden, die eine Gruppe bilden, 

deren Zahl kleiner ist als die der übrigen Bevölkerung des Staates, und  

ii. die sich von der (den) Amtssprache(n) dieses Staates unterscheiden;  

iii. er umfasst weder Dialekte der Amtssprache(n) des Staates noch die 

Sprachen von Zuwanderern;  



b. bezeichnet der Ausdruck "Gebiet, in dem die Regional- oder 

Minderheitensprache gebraucht wird", das geographische Gebiet, in dem die 

betreffende Sprache das Ausdrucksmittel einer Zahl von Menschen ist, welche 

die Übernahme der in dieser Charta vorgesehenen verschiedenen Schutz- und 

Förderungsmaßnahmen rechtfertigt;  

c. bezeichnet der Ausdruck "nicht territorial gebundene Sprachen" von 

Angehörigen des Staates gebrauchte Sprachen, die sich von der (den) von der 

übrigen Bevölkerung des Staates gebrauchten Sprache(n) unterscheiden, 

jedoch keinem bestimmten Gebiet innerhalb des betreffenden Staates 

zugeordnet werden können, obwohl sie herkömmlicherweise im Hoheitsgebiet 

dieses Staates gebraucht werden.  

Artikel 2 – Verpflichtungen 

1. Jede Vertragspartei verpflichtet sich, Teil II auf alle in ihrem Hoheitsgebiet 

gebrauchten Regional- oder Minderheitensprachen anzuwenden, die der 

Begriffsbestimmung in Artikel 1 entsprechen.  

2. In Bezug auf jede nach Artikel 3 im Zeitpunkt der Ratifikation, Annahme oder 

Genehmigung bezeichnete Sprache verpflichtet sich jede Vertragspartei, mindestens 

fünfunddreißig aus Teil III ausgewählte Absätze oder Buchstaben anzuwenden, 

darunter mindestens je drei aus den Artikeln 8 und 12 und je einen aus den Artikeln 9, 

10, 11 und 13.  

Artikel 3 – Einzelheiten der Durchführung 

1. Jeder Vertragsstaat bezeichnet in seiner Ratifikations-, Annahme- oder 

Genehmigungsurkunde jede Regional- oder Minderheitensprache oder in seinem 

gesamten Hoheitsgebiet oder einem Teil desselben weniger verbreitete Amtssprache, 

auf welche die nach Artikel 2 Absatz 2 ausgewählten Bestimmungen angewendet 

werden.  

2. Jede Vertragspartei kann jederzeit danach dem Generalsekretär notifizieren, dass sie 

die Verpflichtungen übernimmt, die sich aus anderen Bestimmungen der Charta 

ergeben, die sie nicht bereits in ihrer Ratifikations-, Annahme- oder 

Genehmigungsurkunde bezeichnet hat, oder dass sie Absatz 1 auf andere Regional- 

oder Minderheitensprachen oder in ihrem gesamten Hoheitsgebiet oder einem Teil 

desselben weniger verbreitete andere Amtssprachen anwenden wird.  

3. Die nach Absatz 2 eingegangenen Verpflichtungen gelten als untrennbarer Teil der 

Ratifikation, Annahme oder Genehmigung und haben vom Tag ihrer Notifikation an 

dieselbe Wirkung.  

Artikel 4 – Bestehende Schutzregelungen 

1. Die Bestimmungen dieser Charta sind nicht als Beschränkung oder Beeinträchtigung 

von Rechten auszulegen, die durch die Europäische Menschenrechtskonvention 

gewährleistet sind.  

2. Diese Charta lässt in einer Vertragspartei bereits bestehende oder in einschlägigen 

zwei- oder mehrseitigen Übereinkünften vorgesehene günstigere Bestimmungen über 

den Status der Regional- oder Minderheitensprachen oder die Rechtsstellung der 

Personen, die Minderheiten angehören, unberührt.  



Artikel 5 – Bestehende Verpflichtungen 

Die Bestimmungen dieser Charta sind nicht so auszulegen, als gewährten sie das 

Recht, irgendeine Tätigkeit auszuüben oder irgendeine Handlung vorzunehmen, die 

gegen die Ziele der Charta der Vereinten Nationen oder sonstige völkerrechtliche 

Verpflichtungen einschließlich des Grundsatzes der Souveränität und territorialen 

Unversehrtheit der Staaten verstößt. 

Artikel 6 – Information 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, dafür zu sorgen, dass die betroffenen 

Behörden, Organisationen und Personen über die in dieser Charta festgelegten Rechte 

und Pflichten informiert werden. 

Teil II – Ziele und Grundsätze in Übereinstimmung mit Artikel 2 Absatz 1 

Artikel 7 – Ziele und Grundsätze 

1. Hinsichtlich der Regional- oder Minderheitensprachen legen die Vertragsparteien in 

den Gebieten, in denen solche Sprachen gebraucht werden, unter Berücksichtigung der 

Situation jeder Sprache ihrer Politik, Gesetzgebung und Praxis folgende Ziele und 

Grundsätze zugrunde:  

a. die Anerkennung der Regional- oder Minderheitensprachen als Ausdruck des 

kulturellen Reichtums;  

b. die Achtung des geographischen Gebiets jeder Regional- oder 

Minderheitensprache, um sicherzustellen, dass bestehende oder neue 

Verwaltungsgliederungen die Förderung der betreffenden Regional- oder 

Minderheitensprache nicht behindern;  

c. die Notwendigkeit entschlossenen Vorgehens zur Förderung von Regional- 

oder Minderheitensprachen, um diese zu schützen;  

d. die Erleichterung des Gebrauchs von Regional- oder Minderheitensprachen in 

Wort und Schrift im öffentlichen Leben und im privaten Bereich und/oder die 

Ermutigung zu einem solchen Gebrauch;  

e. die Erhaltung und Entwicklung von Verbindungen in den von dieser Charta 

erfassten Bereichen zwischen Gruppen, die eine Regional- oder 

Minderheitensprache gebrauchen, und anderen Gruppen in diesem Staat mit 

einer in derselben oder ähnlicher Form gebrauchten Sprache sowie das 

Herstellen kultureller Beziehungen zu anderen Gruppen in dem Staat, die 

andere Sprachen gebrauchen;  

f. die Bereitstellung geeigneter Formen und Mittel für das Lehren und Lernen 

von Regional- oder Minderheitensprachen auf allen geeigneten Stufen;  

g. die Bereitstellung von Einrichtungen, die es Personen, die eine Regional- oder 

Minderheitensprache nicht sprechen, aber in dem Gebiet leben, in dem sie 

gebraucht wird, ermöglichen, sie zu erlernen, wenn sie dies wünschen;  

h. die Förderung des Studiums und der Forschung im Bereich der Regional- oder 

Minderheitensprachen an Universitäten oder in gleichwertigen Einrichtungen;  

i. die Förderung geeigneter Formen des grenzüberschreitenden Austausches in 

den von dieser Charta erfassten Bereichen für Regional- oder 

Minderheitensprachen, die in zwei oder mehr Staaten in derselben oder 

ähnlicher Form gebraucht werden.  



2. Die Vertragsparteien verpflichten sich, sofern dies noch nicht geschehen ist, jede 

ungerechtfertigte Unterscheidung, Ausschließung, Einschränkung oder Bevorzugung 

zu beseitigen, die den Gebrauch einer Regional- oder Minderheitensprache betrifft und 

darauf ausgerichtet ist, die Erhaltung oder Entwicklung einer Regional- oder 

Minderheitensprache zu beeinträchtigen oder zu gefährden. Das Ergreifen besonderer 

Maßnahmen zugunsten der Regional- oder Minderheitensprachen, welche die 

Gleichstellung zwischen den Sprechern dieser Sprachen und der übrigen Bevölkerung 

fördern sollen oder welche ihre besondere Lage gebührend berücksichtigen, gilt nicht 

als diskriminierende Handlung gegenüber den Sprechern weiter verbreiteter Sprachen.  

3. Die Vertragsparteien verpflichten sich, durch geeignete Maßnahmen das gegenseitige 

Verständnis zwischen allen Sprachgruppen des Landes zu fördern, indem sie 

insbesondere Achtung, Verständnis und Toleranz gegenüber den Regional- oder 

Minderheitensprachen in die Ziele der in ihren Ländern vermittelten Bildung und 

Ausbildung einbeziehen und indem sie die Massenmedien ermutigen, dasselbe Ziel zu 

verfolgen.  

4. Bei der Festlegung ihrer Politik in Bezug auf Regional- oder Minderheitensprachen 

berücksichtigen die Vertragsparteien die von den Gruppen, die solche Sprachen 

gebrauchen, geäußerten Bedürfnisse und Wünsche. Sie werden ermutigt, 

erforderlichenfalls Gremien zur Beratung der Behörden in allen Angelegenheiten der 

Regional- oder Minderheitensprachen einzusetzen.  

5. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die in den Absätzen 1 bis 4 genannten 

Grundsätze sinngemäß auf nicht territorial gebundene Sprachen anzuwenden. Jedoch 

werden hinsichtlich dieser Sprachen Art und Umfang der Maßnahmen, die getroffen 

werden, um dieser Charta Wirksamkeit zu verleihen, flexibel festgelegt, wobei die 

Bedürfnisse und Wünsche der Gruppen, die diese Sprachen gebrauchen, 

berücksichtigt und ihre Traditionen und Eigenarten geachtet werden.  

Teil III – Maßnahmen zur Förderung des Gebrauchs von Regional- oder 

Minderheitensprachen im öffentlichen Leben im Einklang mit den nach Artikel 2 Absatz 2 

eingegangenen Verpflichtungen 

Artikel 8 – Bildung 

1. Im Bereich der Bildung verpflichten sich die Vertragsparteien, in dem Gebiet, in dem 

solche Sprachen gebraucht werden, unter Berücksichtigung der Situation jeder dieser 

Sprachen und unbeschadet des Unterrichts der Amtssprache(n) des Staates:  

a.  

i. die vorschulische Erziehung in den betreffenden Regional- oder 

Minderheitensprachen anzubieten oder  

ii. einen erheblichen Teil der vorschulischen Erziehung in den 

betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen anzubieten oder  

iii. eine der unter den Ziffern i und ii vorgesehenen Maßnahmen zumindest 

auf diejenigen Schüler anzuwenden, deren Familien dies verlangen, 

wenn die Zahl der Schüler als genügend groß angesehen wird, oder  

iv. falls die staatlichen Stellen keine unmittelbare Zuständigkeit im 

Bereich der vorschulischen Erziehung haben, die Anwendung der unter 

den Ziffern i bis iii vorgesehenen Maßnahmen zu begünstigen und/oder 

dazu zu ermutigen;  

b.  

i. den Grundschulunterricht in den betreffenden Regional- oder 

Minderheitensprachen anzubieten oder  



ii. einen erheblichen Teil des Grundschulunterrichts in den betreffenden 

Regional- oder Minderheitensprachen anzubieten oder  

iii. innerhalb des Grundschulunterrichts den Unterricht der betreffenden 

Regional- oder Minderheitensprachen als integrierenden Teil des 

Lehrplans vorzusehen oder  

iv. eine der unter den Ziffern i bis iii vorgesehenen Maßnahmen zumindest 

auf diejenigen Schüler anzuwenden, deren Familien dies verlangen, 

wenn die Zahl der Schüler als genügend groß angesehen wird;  

c.  

i. den Unterricht im Sekundarbereich in den betreffenden Regional- oder 

Minderheitensprachen anzubieten oder  

ii. einen erheblichen Teil des Unterrichts im Sekundarbereich in den 

betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen anzubieten oder  

iii. innerhalb des Unterrichts im Sekundarbereich den Unterricht der 

betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen als integrierenden 

Teil des Lehrplans vorzusehen oder  

iv. eine der unter den Ziffern i bis iii vorgesehenen Maßnahmen zumindest 

auf diejenigen Schüler anzuwenden, die oder – wo dies in Betracht 

kommt – deren Familien dies wünschen, wenn deren Zahl als genügend 

groß angesehen wird;  

d.  

i. die berufliche Bildung in den betreffenden Regional- oder 

Minderheitensprachen anzubieten oder  

ii. einen erheblichen Teil der beruflichen Bildung in den betreffenden 

Regional- oder Minderheitensprachen anzubieten oder  

iii. innerhalb der beruflichen Bildung den Unterricht der betreffenden 

Regional- oder Minderheitensprachen als integrierenden Teil des 

Lehrplans vorzusehen oder  

iv. eine der unter den Ziffern i bis iii vorgesehenen Maßnahmen zumindest 

auf diejenigen Schüler anzuwenden, die oder – wo dies in Betracht 

kommt – deren Familien dies wünschen, wenn deren Zahl als genügend 

groß angesehen wird;  

e.  

i. an Universitäten und anderen Hochschulen Unterricht in den Regional- 

oder Minderheitensprachen anzubieten oder  

ii. Möglichkeiten für das Studium dieser Sprachen als Studienfächer an 

Universitäten und anderen Hochschulen anzubieten oder  

iii. falls wegen der Rolle des Staates in Bezug auf Hochschuleinrichtungen 

die Ziffern i und ii nicht angewendet werden können, dazu zu 

ermutigen und/oder zuzulassen, dass an Universitäten und anderen 

Hochschulen Unterricht in den Regional- oder Minderheitensprachen 

oder Möglichkeiten zum Studium dieser Sprachen als Studienfächer 

angeboten werden;  

f.  

i. dafür zu sorgen, dass in der Erwachsenen- und Weiterbildung Kurse 

angeboten werden, die überwiegend oder ganz in den Regional- oder 

Minderheitensprachen durchgeführt werden, oder  

ii. solche Sprachen als Fächer der Erwachsenen- und Weiterbildung 

anzubieten oder  

iii. falls die staatlichen Stellen keine unmittelbare Zuständigkeit im 

Bereich der Erwachsenenbildung haben, das Angebot solcher Sprachen 



als Fächer der Erwachsenen- und Weiterbildung zu begünstigen 

und/oder dazu zu ermutigen;  

g. für den Unterricht der Geschichte und Kultur, die in der Regional- oder 

Minderheitensprache ihren Ausdruck finden, zu sorgen;  

h. für die Aus- und Weiterbildung der Lehrer zu sorgen, die zur Durchführung 

derjenigen Bestimmungen der Buchstaben a bis g erforderlich sind, welche die 

Vertragspartei angenommen hat;  

i. ein oder mehrere Aufsichtsorgane einzusetzen, welche die zur Einführung oder 

zum Ausbau des Unterrichts der Regional- oder Minderheitensprachen 

getroffenen Maßnahmen und die dabei erzielten Fortschritte überwachen und 

darüber regelmäßig Berichte verfassen, die veröffentlicht werden.  

2. Im Bereich der Bildung verpflichten sich die Vertragsparteien in Bezug auf andere 

Gebiete als diejenigen, in denen die Regional- oder Minderheitensprachen 

herkömmlicherweise gebraucht werden, Unterricht der Regional- oder 

Minderheitensprache oder Unterricht in dieser Sprache auf allen geeigneten 

Bildungsstufen zuzulassen, zu diesem Unterricht zu ermutigen oder ihn anzubieten, 

wenn die Zahl der Sprecher einer Regional- oder Minderheitensprache dies 

rechtfertigt.  

Artikel 9 – Justizbehörden 

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, in Bezug auf diejenigen Gerichtsbezirke, in 

denen die Zahl der Einwohner, welche die Regional- oder Minderheitensprachen 

gebrauchen, die nachstehenden Maßnahmen rechtfertigt, unter Berücksichtigung der 

Situation jeder dieser Sprachen und unter der Bedingung, dass die Inanspruchnahme 

der durch diesen Absatz gebotenen Möglichkeiten nach Auffassung des Richters eine 

ordentliche Rechtspflege nicht behindert:  

a. in Strafverfahren:  

i. dafür zu sorgen, dass die Gerichte auf Antrag einer der Parteien das 

Verfahren in den Regional- oder Minderheitensprachen durchführen, 

und/oder  

ii. sicherzustellen, dass der Angeklagte das Recht hat, seine Regional- 

oder Minderheitensprache zu gebrauchen, und/oder  

iii. dafür zur sorgen, dass Anträge und Beweismittel, gleichviel ob 

schriftlich oder mündlich, nicht allein aus dem Grund als unzulässig 

angesehen werden, weil sie in einer Regional- oder 

Minderheitensprache abgefasst sind, und/oder  

iv. auf Verlangen Schriftstücke, die mit Gerichtsverfahren 

zusammenhängen, in der betreffenden Regional- oder 

Minderheitensprache abzufassen,  

wenn nötig durch Inanspruchnahme von Dolmetschern und Übersetzungen, 

wodurch den Betroffenen keine zusätzlichen Kosten entstehen dürfen; 

b. in zivilrechtlichen Verfahren:  

i. dafür zu sorgen, dass die Gerichte auf Antrag einer der Parteien das 

Verfahren in den Regional- oder Minderheitensprachen durchführen, 

und/oder  

ii. zuzulassen, dass eine Prozesspartei, wenn sie persönlich vor Gericht 

erscheinen muss, ihre Regional- oder Minderheitensprache gebrauchen 

kann, ohne dass ihr dadurch zusätzliche Kosten entstehen, und/oder  



iii. zuzulassen, dass Urkunden und Beweismittel in den Regional- oder 

Minderheitensprachen vorgelegt werden,  

wenn nötig durch Inanspruchnahme von Dolmetschern und Übersetzungen; 

c. in Verfahren vor Gerichten für Verwaltungssachen:  

i. dafür zu sorgen, dass die Gerichte auf Antrag einer der Parteien das 

Verfahren in den Regional- oder Minderheitensprachen durchführen, 

und/oder  

ii. zuzulassen, dass eine Prozesspartei, wenn sie persönlich vor Gericht 

erscheinen muss, ihre Regional- oder Minderheitensprache gebrauchen 

kann, ohne dass ihr dadurch zusätzliche Kosten entstehen, und/oder  

iii. zuzulassen, dass Urkunden und Beweismittel in den Regional- oder 

Minderheitensprachen vorgelegt werden,  

wenn nötig durch Inanspruchnahme von Dolmetschern und Übersetzungen; 

d. dafür zu sorgen, dass den Betroffenen durch die Anwendung des Buchstabens 

b Ziffern i und iii und des Buchstabens c Ziffern i und iii sowie durch eine 

notwendige Inanspruchnahme von Dolmetschern und Übersetzungen keine 

zusätzlichen Kosten entstehen.  

2. Die Vertragsparteien verpflichten sich:  

a. die Rechtsgültigkeit von im Inland abgefassten Rechtsurkunden nicht allein 

aus dem Grund zu verneinen, weil sie in einer Regional- oder 

Minderheitensprache abgefasst sind, oder  

b. die Rechtsgültigkeit von im Inland abgefassten Rechtsurkunden im Verhältnis 

zwischen den Parteien nicht allein aus dem Grund zu verneinen, weil die 

Urkunden in einer Regional- oder Minderheitensprache abgefasst sind, und 

vorzusehen, dass sie gegen beteiligte Dritte, die diese Sprachen nicht 

gebrauchen, unter der Bedingung verwendet werden können, dass ihnen der 

Inhalt der Urkunden von der (den) Person(en), welche die Urkunden 

verwendet (verwenden), zur Kenntnis gebracht worden ist, oder  

c. die Rechtsgültigkeit von im Inland abgefassten Rechtsurkunden im Verhältnis 

zwischen den Parteien nicht allein aus dem Grund zu verneinen, weil die 

Urkunden in einer Regional- oder Minderheitensprache abgefasst sind.  

3. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die wichtigsten Gesetzestexte des Staates 

sowie diejenigen, welche sich besonders auf Personen beziehen, die diese Sprachen 

gebrauchen, in den Regional- oder Minderheitensprachen zur Verfügung zu stellen, 

sofern sie nicht anderweitig verfügbar sind.  

Artikel 10 – Verwaltungsbehörden und öffentliche Dienstleistungsbetriebe 

1. Innerhalb der Verwaltungsbezirke des Staates, in denen die Zahl der Einwohner, die 

Regional- oder Minderheitensprachen gebrauchen, die nachstehenden Maßnahmen 

rechtfertigt, und unter Berücksichtigung der Situation jeder Sprache verpflichten sich 

die Vertragsparteien, im Rahmen des Zumutbaren:  

a.  

i. sicherzustellen, dass die Verwaltungsbehörden die Regional- oder 

Minderheitensprachen gebrauchen, oder  

ii. sicherzustellen, dass diejenigen ihrer Bediensteten, die unmittelbaren 

Kontakt zur Bevölkerung haben, die Regional- oder 



Minderheitensprachen in ihrem Umgang mit Personen gebrauchen, die 

sich in diesen Sprachen an sie wenden, oder  

iii. sicherzustellen, dass Personen, die Regional- oder 

Minderheitensprachen gebrauchen, in diesen Sprachen mündliche oder 

schriftliche Anträge stellen und eine Antwort erhalten können, oder  

iv. sicherzustellen, dass Personen, die Regional- oder 

Minderheitensprachen gebrauchen, in diesen Sprachen mündliche oder 

schriftliche Anträge stellen können, oder  

v. sicherzustellen, dass Personen, die Regional- oder 

Minderheitensprachen gebrauchen, in diesen Sprachen abgefasste 

Urkunden rechtsgültig vorlegen können;  

b. allgemein verwendete Verwaltungsbestimmungen und -formulare für die 

Bevölkerung in den Regional- oder Minderheitensprachen oder zweisprachig 

zur Verfügung zu stellen;  

c. zuzulassen, dass die Verwaltungsbehörden Schriftstücke in einer Regional- 

oder Minderheitensprache abfassen.  

2. In Bezug auf die örtlichen und regionalen Behörden, in deren örtlichem 

Zuständigkeitsbereich die Zahl der Einwohner, welche die Regional- oder 

Minderheitensprachen gebrauchen, die nachstehenden Maßnahmen rechtfertigt, 

verpflichten sich die Vertragsparteien, folgendes zuzulassen und/oder dazu zu 

ermutigen:  

a. den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen innerhalb der 

regionalen oder örtlichen Behörde;  

b. die Möglichkeit, dass Personen, die Regional- oder Minderheitensprachen 

gebrauchen, mündliche oder schriftliche Anträge in diesen Sprachen stellen;  

c. die Veröffentlichung der amtlichen Schriftstücke der regionalen Behörden 

durch diese auch in den betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen;  

d. die Veröffentlichung der amtlichen Schriftstücke der örtlichen Behörden durch 

diese auch in den betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen;  

e. den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen durch die regionalen 

Behörden in deren Ratsversammlungen, ohne jedoch den Gebrauch der 

Amtssprache(n) des Staates auszuschließen;  

f. den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen durch die örtlichen 

Behörden in deren Ratsversammlungen, ohne jedoch den Gebrauch der 

Amtssprache(n) des Staates auszuschließen;  

g. den Gebrauch oder die Annahme der herkömmlichen und korrekten Formen 

von Ortsnamen in Regional- oder Minderheitensprachen, wenn nötig in 

Verbindung mit dem Namen in der (den) Amtssprache(n).  

3. In Bezug auf die öffentlichen Dienstleistungen, die von den Verwaltungsbehörden 

selbst oder in deren Auftrag erbracht werden, verpflichten sich die Vertragsparteien, in 

dem Gebiet, in dem Regional- oder Minderheitensprachen gebraucht werden, unter 

Berücksichtigung der Situation jeder Sprache und im Rahmen des Zumutbaren:  

a. sicherzustellen, dass die Regional- oder Minderheitensprachen bei der 

Erbringung der Dienstleistung gebraucht werden, oder  

b. zuzulassen, dass Personen, die Regional- oder Minderheitensprachen 

gebrauchen, in diesen Sprachen einen Antrag stellen und eine Antwort 

erhalten, oder  

c. zuzulassen, dass Personen, die Regional- oder Minderheitensprachen 

gebrauchen, in diesen Sprachen einen Antrag stellen.  



4. Die Vertragsparteien verpflichten sich, eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen 

zu treffen, um die von ihnen angenommenen Bestimmungen der Absätze 1, 2 und 3 in 

Kraft zu setzen:  

a. Übersetzen oder Dolmetschen je nach Bedarf;  

b. Einstellung und, soweit erforderlich, Ausbildung der benötigten Beamten und 

sonstigen Angehörigen des öffentlichen Dienstes;  

c. nach Möglichkeit Erfüllung der Wünsche von Angehörigen des öffentlichen 

Dienstes, die über Kenntnisse in einer Regional- oder Minderheitensprache 

verfügen, in dem Gebiet eingesetzt zu werden, in dem diese Sprache gebraucht 

wird.  

5. Die Vertragsparteien verpflichten sich, den Gebrauch oder die Annahme von 

Familiennamen in den Regional- oder Minderheitensprachen auf Antrag der 

Betroffenen zuzulassen.  

Artikel 11 – Medien 

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, für die Sprecher von Regional- oder 

Minderheitensprachen in den Gebieten, in denen diese Sprachen gebraucht werden, 

unter Berücksichtigung der Situation jeder Sprache und in dem Ausmaß, in dem die 

staatlichen Stellen in diesem Bereich unmittelbar oder mittelbar Zuständigkeit, 

Befugnisse oder Einfluss haben, unter Achtung des Grundsatzes der Unabhängigkeit 

und Autonomie der Medien folgende Maßnahmen zu treffen:  

a. soweit Hörfunk und Fernsehen eine öffentliche Aufgabe erfüllen:  

i. die Einrichtung mindestens eines Hörfunksenders und eines 

Fernsehkanals in den Regional- oder Minderheitensprachen 

sicherzustellen oder  

ii. zur Einrichtung mindestens eines Hörfunksenders und eines 

Fernsehkanals in den Regional- oder Minderheitensprachen zu 

ermutigen und/oder sie zu erleichtern oder  

iii. angemessene Vorkehrungen dafür zu treffen, dass 

Rundfunkveranstalter Sendungen in den Regional- oder 

Minderheitensprachen anbieten;  

b.  

i. zur Einrichtung mindestens eines Hörfunksenders in den Regional- 

oder Minderheitensprachen zu ermutigen und/oder sie zu erleichtern 

oder  

ii. zur regelmäßigen Ausstrahlung von Hörfunksendungen in den 

Regional- oder Minderheitensprachen zu ermutigen und/oder sie zu 

erleichtern;  

c.  

i. zur Einrichtung mindestens eines Fernsehkanals in den Regional- oder 

Minderheitensprachen zu ermutigen und/oder sie zu erleichtern oder  

ii. zur regelmäßigen Ausstrahlung von Fernsehsendungen in den 

Regional- oder Minderheitensprachen zu ermutigen und/oder sie zu 

erleichtern;  

d. zur Produktion und Verbreitung von Audio- und audiovisuellen Werken in den 

Regional- oder Minderheitensprachen zu ermutigen und/oder sie zu 

erleichtern;  

e.  



i. zur Schaffung und/oder Erhaltung mindestens einer Zeitung in den 

Regional- oder Minderheitensprachen zu ermutigen und/oder sie zu 

erleichtern oder  

ii. zur regelmäßigen Veröffentlichung von Zeitungsartikeln in den 

Regional- oder Minderheitensprachen zu ermutigen und/oder sie zu 

erleichtern;  

f.  

i. die zusätzlichen Kosten derjenigen Medien zu decken, die Regional- 

oder Minderheitensprachen gebrauchen, wenn das Recht eine 

finanzielle Hilfe für die Medien allgemein vorsieht, oder  

ii. die bestehenden Maßnahmen finanzieller Hilfe auf audiovisuelle 

Produktionen in Regional- oder Minderheitensprachen zu erstrecken;  

g. die Ausbildung von Journalisten und anderem Personal für Medien zu 

unterstützen, die Regional- oder Minderheitensprachen gebrauchen.  

2. Die Vertragsparteien verpflichten sich, den freien direkten Empfang von Hörfunk- und 

Fernsehsendungen aus Nachbarländern in einer Sprache zu gewährleisten, die in 

derselben oder ähnlicher Form wie die Regional- oder Minderheitensprache gebraucht 

wird, und die Weiterverbreitung von Hörfunk- und Fernsehsendungen aus 

Nachbarländern in einer solchen Sprache nicht zu behindern. Sie verpflichten sich 

ferner, sicherzustellen, dass die Freiheit der Meinungsäußerung und die freie 

Verbreitung von Informationen in den Printmedien in einer Sprache, die in derselben 

oder ähnlicher Form wie die Regional- oder Minderheitensprache gebraucht wird, 

keiner Einschränkung unterworfen werden. Da die Ausübung der erwähnten 

Freiheiten Pflichten und Verantwortung mit sich bringt, kann sie bestimmten, vom 

Gesetz vorgesehenen Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder 

Strafdrohungen unterworfen werden, wie sie in einer demokratischen Gesellschaft im 

Interesse der nationalen Sicherheit, der territorialen Unversehrtheit oder der 

öffentlichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Ordnung und der 

Verbrechensverhütung, des Schutzes der Gesundheit und der Moral, des Schutzes des 

guten Rufes oder der Rechte anderer unentbehrlich sind, um die Verbreitung von 

vertraulichen Nachrichten zu verhindern oder das Ansehen und die Unparteilichkeit 

der Rechtsprechung zu gewährleisten.  

3. Die Vertragsparteien verpflichten sich, sicherzustellen, dass die Interessen der 

Sprecher von Regional- oder Minderheitensprachen innerhalb etwaiger im Einklang 

mit dem Gesetz geschaffener Gremien, die für die Gewährleistung von Freiheit und 

Pluralismus der Medien verantwortlich sind, vertreten oder berücksichtigt werden.  

Artikel 12 – Kulturelle Tätigkeiten und Einrichtungen 

1. In Bezug auf kulturelle Einrichtungen und Tätigkeiten – insbesondere Bibliotheken, 

Videotheken, Kulturzentren, Museen, Archive, Akademien, Theater und Kinos sowie 

literarische Werke und Filmproduktionen, volkstümliche Formen des kulturellen 

Ausdrucks, Festspiele und die Kulturindustrien, einschließlich unter anderem des 

Einsatzes neuer Technologien – verpflichten sich die Vertragsparteien, in dem Gebiet, 

in dem solche Sprachen gebraucht werden, in dem Ausmaß, in dem die staatlichen 

Stellen in diesem Bereich Zuständigkeit, Befugnisse oder Einfluss haben:  

a. zu den Regional- oder Minderheitensprachen eigenen Formen des Ausdrucks 

und der Initiative zu ermutigen sowie die verschiedenen 

Zugangsmöglichkeiten zu den in diesen Sprachen geschaffenen Werken zu 

fördern;  



b. die verschiedenen Zugangsmöglichkeiten zu den in Regional- oder 

Minderheitensprachen geschaffenen Werken in anderen Sprachen zu fördern, 

indem sie Tätigkeiten auf dem Gebiet der Übersetzung, Synchronisation, 

Nachsynchronisation und Untertitelung unterstützen und ausbauen;  

c. in Regional- oder Minderheitensprachen den Zugang zu Werken zu fördern, 

die in anderen Sprachen geschaffen worden sind, indem sie Tätigkeiten auf 

dem Gebiet der Übersetzung, Synchronisation, Nachsynchronisation und 

Untertitelung unterstützen und ausbauen;  

d. sicherzustellen, dass die für die Veranstaltung oder Unterstützung kultureller 

Tätigkeiten verschiedener Art verantwortlichen Gremien bei den 

Unternehmungen, die sie ins Leben rufen oder unterstützen, in angemessener 

Weise dafür sorgen, dass die Kenntnis und der Gebrauch von Regional- oder 

Minderheitensprachen sowie Regional- oder Minderheitenkulturen 

berücksichtigt werden;  

e. Maßnahmen zu fördern, um sicherzustellen, dass die für die Veranstaltung 

oder Unterstützung kultureller Tätigkeiten verantwortlichen Gremien über 

Personal verfügen, das die betreffende Regional- oder Minderheitensprache 

sowie die Sprache(n) der übrigen Bevölkerung beherrscht;  

f. zur unmittelbaren Mitwirkung von Vertretern der Sprecher einer bestimmten 

Regional- oder Minderheitensprache bei der Bereitstellung von Einrichtungen 

und der Planung kultureller Tätigkeiten zu ermutigen;  

g. zur Schaffung eines oder mehrerer Gremien, die für die Sammlung, 

Aufbewahrung und Aufführung oder Veröffentlichung von in den Regional- 

oder Minderheitensprachen geschaffenen Werken verantwortlich sind, zu 

ermutigen und/oder sie zu erleichtern;  

h. wenn nötig Übersetzungs- und Terminologieforschungsdienste zu schaffen 

und/oder zu fördern und zu finanzieren, insbesondere im Hinblick auf die 

Erhaltung und Entwicklung geeigneter Terminologie in jeder Regional- oder 

Minderheitensprache für die Bereiche Verwaltung, Handel, Wirtschaft, 

Gesellschaft, Technik oder Recht.  

2. In Bezug auf andere Gebiete als diejenigen, in denen die Regional- oder 

Minderheitensprachen herkömmlicherweise gebraucht werden, verpflichten sich die 

Vertragsparteien, wenn die Zahl der Sprecher einer Regional- oder 

Minderheitensprache dies rechtfertigt, geeignete kulturelle Tätigkeiten und 

Einrichtungen in Übereinstimmung mit Absatz 1 zuzulassen, dazu zu ermutigen 

und/oder sie vorzusehen.  

3. Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei der Verfolgung ihrer Kulturpolitik im 

Ausland Regional- oder Minderheitensprachen und die in ihnen zum Ausdruck 

kommenden Kulturen angemessen zu berücksichtigen.  

Artikel 13 – Wirtschaftliches und soziales Leben 

1. In Bezug auf wirtschaftliche und soziale Tätigkeiten verpflichten sich die 

Vertragsparteien, im ganzen Land:  

a. aus ihrem Recht jede Bestimmung zu entfernen, die den Gebrauch von 

Regional- oder Minderheitensprachen in Urkunden betreffend das 

wirtschaftliche oder soziale Leben, insbesondere Arbeitsverträge, sowie in 

technischen Schriftstücken wie Gebrauchsanweisungen für Erzeugnisse oder 

Anlagen ungerechtfertigt verbietet oder einschränkt;  

b. die Aufnahme von Klauseln, die den Gebrauch von Regional- oder 

Minderheitensprachen ausschließen oder einschränken, in innerbetriebliche 



Vorschriften und Privaturkunden zumindest zwischen Personen, die dieselbe 

Sprache gebrauchen, zu verbieten;  

c. Praktiken entgegenzutreten, die den Gebrauch von Regional- oder 

Minderheitensprachen im Zusammenhang mit wirtschaftlichen oder sozialen 

Tätigkeiten behindern sollen;  

d. den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen durch andere als die 

unter den Buchstaben a bis c genannten Mittel zu erleichtern und/oder dazu zu 

ermutigen.  

2. In Bezug auf wirtschaftliche und soziale Tätigkeiten verpflichten sich die 

Vertragsparteien, insoweit die staatlichen Stellen zuständig sind, in dem Gebiet, in 

dem die Regional- oder Minderheitensprachen gebraucht werden, im Rahmen des 

Zumutbaren:  

a. in ihre Finanz- und Bankvorschriften Bestimmungen aufzunehmen, die im 

Wege von Verfahren, welche mit den Handelsbräuchen vereinbar sind, den 

Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen beim Ausstellen von 

Zahlungsanweisungen (Schecks, Wechseln usw.) oder sonstigen 

Finanzdokumenten ermöglichen, oder, wo dies in Betracht kommt, die 

Durchführung solcher Bestimmungen sicherzustellen;  

b. in den ihrer unmittelbaren Kontrolle unterstehenden Wirtschafts- und 

Sozialbereichen (öffentlicher Sektor) Maßnahmen zur Förderung des 

Gebrauchs von Regional- oder Minderheitensprachen zu ergreifen;  

c. sicherzustellen, dass soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser, Altersheime 

und Heime die Möglichkeit bieten, Sprecher einer Regional- oder 

Minderheitensprache, die aufgrund von Krankheit, Alter oder aus anderen 

Gründen der Betreuung bedürfen, in deren eigener Sprache aufzunehmen und 

zu behandeln;  

d. durch geeignete Mittel sicherzustellen, dass Sicherheitsvorschriften auch in 

Regional- oder Minderheitensprachen zugänglich sind;  

e. dafür zu sorgen, dass Informationen der zuständigen staatlichen Stellen über 

die Rechte der Verbraucher in Regional- oder Minderheitensprachen erhältlich 

sind.  

Artikel 14 – Grenzüberschreitender Austausch 

Die Vertragsparteien verpflichten sich: 

a. bestehende zwei- und mehrseitige Übereinkünfte anzuwenden, die sie mit den 

Staaten verbinden, in denen dieselbe Sprache in derselben oder ähnlicher Form 

gebraucht wird, oder sich, wenn nötig, um den Abschluss solcher 

Übereinkünfte zu bemühen, um dadurch Kontakte zwischen den Sprechern 

derselben Sprache in den betreffenden Staaten in den Bereichen Kultur, 

Bildung, Information, berufliche Bildung und Weiterbildung zu fördern;  

b. zugunsten von Regional- oder Minderheitensprachen die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit, insbesondere zwischen regionalen oder örtlichen Behörden, 

zu erleichtern und zu fördern, in deren örtlichem Zuständigkeitsbereich 

dieselbe Sprache in derselben oder ähnlichen Form gebraucht wird.  



Teil IV – Anwendung der Charta 

Artikel 15 – Regelmäßige Berichte 

1. Die Vertragsparteien legen dem Generalsekretär des Europarats in einer vom 

Ministerkomitee zu bestimmenden Form in regelmäßigen Abständen einen Bericht 

über ihre in Übereinstimmung mit Teil II dieser Charta verfolgte Politik und über die 

in Anwendung der von ihnen angenommenen Bestimmungen des Teiles III 

getroffenen Maßnahmen vor. Der erste Bericht wird innerhalb des Jahres vorgelegt, 

das auf das Inkrafttreten der Charta für die betreffende Vertragspartei folgt, die 

weiteren Berichte in Abständen von drei Jahren nach Vorlage des ersten Berichts.  

2. Die Vertragsparteien veröffentlichen ihre Berichte.  

Artikel 16 – Prüfung der Berichte 

1. Die dem Generalsekretär des Europarats nach Artikel 15 vorgelegten Berichte werden 

von einem nach Artikel 17 eingesetzten Sachverständigenausschuss geprüft.  

2. In einer Vertragspartei rechtmäßig gegründete Organisationen oder Vereinigungen 

können den Sachverständigenausschuss auf Fragen aufmerksam machen, die sich auf 

die von der betreffenden Vertragspartei nach Teil III dieser Charta eingegangenen 

Verpflichtungen beziehen. Nach Konsultation der betroffenen Vertragspartei kann der 

Sachverständigenausschuss diese Informationen bei der Ausarbeitung des in Absatz 3 

genannten Berichts berücksichtigen. Diese Organisationen oder Vereinigungen 

können außerdem Erklärungen zu der von einer Vertragspartei in Übereinstimmung 

mit Teil II verfolgten Politik vorlegen.  

3. Auf der Grundlage der in Absatz 1 genannten Berichte und der in Absatz 2 erwähnten 

Informationen arbeitet der Sachverständigenausschuss einen Bericht für das 

Ministerkomitee aus. Diesem Bericht werden die Stellungnahmen, um welche die 

Vertragsparteien ersucht wurden, beigefügt; er kann vom Ministerkomitee 

veröffentlicht werden.  

4. Der in Absatz 3 genannte Bericht enthält insbesondere die Vorschläge des 

Sachverständigenausschusses an das Ministerkomitee für die Ausarbeitung von etwa 

erforderlichen Empfehlungen des Ministerkomitees an eine oder mehrere 

Vertragsparteien.  

5. Der Generalsekretär des Europarats erstattet der Parlamentarischen Versammlung alle 

zwei Jahre ausführlich Bericht über die Anwendung der Charta.  

Artikel 17 – Sachverständigenausschuss 

1. Der Sachverständigenausschuss besteht aus einem Mitglied je Vertragspartei, das vom 

Ministerkomitee aus einer Liste von durch die betreffende Vertragspartei 

vorgeschlagenen Persönlichkeiten von höchster Integrität und anerkannter 

Sachkenntnis in den durch die Charta erfassten Angelegenheiten ausgewählt wird.  

2. Die Mitglieder des Ausschusses werden für die Dauer von sechs Jahren ernannt; 

Wiederernennung ist zulässig. Kann ein Mitglied seine Amtszeit nicht beenden, so 

wird es nach dem in Absatz 1 festgelegten Verfahren ersetzt; das an seine Stelle 

tretende Mitglied vollendet die Amtszeit seines Vorgängers.  

3. Der Sachverständigenausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. Sein Sekretariat 

wird durch den Generalsekretär des Europarats versehen.  



Teil V – Schlussbestimmungen 

Artikel 18 

Diese Charta liegt für die Mitgliedstaaten des Europarats zur Unterzeichnung auf. Sie 

bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die Ratifikations-, Annahme- 

oder Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt. 

Artikel 19 

1. Diese Charta tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von 

drei Monaten nach dem Tag folgt, an dem fünf Mitgliedstaaten des Europarats nach 

Artikel 18 ihre Zustimmung ausgedrückt haben, durch die Charta gebunden zu sein.  

2. Für jeden Mitgliedsstaat, der später seine Zustimmung ausdrückt, durch die Charta 

gebunden zu sein, tritt sie am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen 

Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme- oder 

Genehmigungsurkunde folgt.  

Artikel 20 

1. Nach Inkrafttreten dieser Charta kann das Ministerkomitee des Europarats jeden 

Nichtmitgliedsstaat des Europarats einladen, der Charta beizutreten.  

2. Für jeden beitretenden Staat tritt die Charta am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf 

einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung der Beitrittsurkunde beim 

Generalsekretär des Europarats folgt.  

Artikel 21 

1. Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner 

Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde einen oder mehrere 

Vorbehalte zu Artikel 7 Absätze 2 bis 5 anbringen. Weitere Vorbehalte sind nicht 

zulässig.  

2. Jeder Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 1 angebracht hat, kann ihn durch 

eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation ganz oder teilweise 

zurücknehmen. Die Rücknahme wird mit dem Eingang der Notifikation beim 

Generalsekretär wirksam.  

Artikel 22 

1. Jede Vertragspartei kann diese Charta jederzeit durch eine an den Generalsekretär des 

Europarats gerichtete Notifikation kündigen.  

2. Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt 

von sechs Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär folgt.  

Artikel 23 

Der Generalsekretär des Europarats notifiziert den Mitgliedstaaten des Rates und 

jedem Staat, der dieser Charta beigetreten ist: 

a. jede Unterzeichnung;  



b. jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 

Beitrittsurkunde;  

c. jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Charta nach den Artikeln 19 und 20;  

d. jede nach Artikel 3 Absatz 2 eingegangene Notifikation;  

e. jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit 

dieser Charta.  

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten diese Charta 

unterschrieben. 

Geschehen zu Straßburg am 5. November 1992 in englischer und französischer 

Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im 

Archiv des Europarats hinterlegt wird. Der Generalsekretär des Europarats übermittelt 

allen Mitgliedstaaten des Europarats und allen zum Beitritt zu dieser Charta 

eingeladenen Staaten beglaubigte Abschriften. 

 

Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen 

Einzelverpflichtungen des Landes Schleswig-Holstein aus Teil III der Charta – Friesisch 

 

Artikel 8 - Bildung Artikel  

Art.8 (1) a) iii, iv 

Art.8 (1) b) iv 

Art.8 (1) c) iv 

Art.8 (1) e) ii 

Art.8 (1) f) iii 

Art.8 (1) g)  

Art.8 (1) h)  

Art.8 (1) i)  

Art.8 (2)  

 

Artikel 9 - Justiz  

Art.9 (1) b) iii 

Art.9 (1) c) iii)  

 

Artikel 10 - Verwaltungsbehörden und öffentliche Dienstleistungen 

Art.10 (1) a) v 

Art. 10 (2) g) 

Art. 10 (4) c) 

Art. 10 (5) 

 

Artikel 11 – Medien 

Art. 11 (1) b) ii 

Art. 11 (1) c) ii 

Art. 11 (1) d) 

Art. 11 (1) e) ii 

Art. 11 (1) f) ii 

Art. 11 (2) 

 

Artikel 12 – Kulturelle Tätigkeiten und Einrichtungen 

Art. 12 (1) a) 

Art. 12 (1) b) 



Art. 12 (1) c) 

Art. 12 (1) d) 

Art. 12 (1) e)  

Art. 12 (1) f) 

Art. 12 (1) g) 

Art. 12 (1) h) 

Art. 12 (2) 

Art. 12 (3) 

 

Artikel 13 – Wirtschaftliches und soziales Leben 

Art. 13 (1) a) 

Art. 13 (1) c) 

Art. 13 (1) d) 

 

Artikel 14 – Grenzüberschreitender Austausch 

Art. 14 a) 

 

 

 

Schlussfolgerungen des Rates  

über den amtlichen Gebrauch zusätzlicher Sprachen im Rat und gegebenenfalls in anderen 

Organen und Einrichtungen der Europäischen Union 

vom 13. Juni 2005 (Dok. 9506/2/05 REV 2) 

 

1. Die vorliegenden Schlussfolgerungen beziehen sich auf Sprachen, die nicht unter die 

Verordnung Nr. 1/1958 des Rates fallen und deren Status durch die Verfassung eines 

Mitgliedsstaates im gesamten Hoheitsgebiet desselben oder in einem Teil davon anerkannt 

wird oder deren Gebrauch als Landessprache gesetzlich zulässig ist. 

2. Der Rat ist der Auffassung, dass bei den Bemühungen um mehr Bürgernähe der Union der 

Reichtum und die Vielfalt ihrer Sprachen stärker berücksichtigt werden müssen. 

3. Ferner ist der Rat der Ansicht, dass die Möglichkeit der Bürger, in ihren Beziehungen mit 

den Institutionen zusätzliche Sprachen verwenden zu können, ein wichtiger Faktor ist, wenn 

erreicht werden soll, dass sich die Unionsbürger mit den politischen Vorhaben der 

Europäischen Union stärker identifizieren. 

4. Der amtliche Gebrauch der unter Nummer 1 genannten Sprachen im Rat wird auf der 

Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Rat und dem antragstellenden 

Mitgliedsstaat genehmigt; dies gilt gegebenenfalls auch für ein anderes Organ oder eine 

andere Einrichtung der Union auf der Grundlage einer ähnlichen Verwaltungsvereinbarung. 

5. Diese Vereinbarungen werden im Einklang mit dem Vertrag sowie den entsprechenden 

Durchführungsbestimmungen geschlossen und müssen die vorgenannten Bedingungen 

erfüllen. Die mit der Umsetzung dieser Verwaltungsvereinbarungen durch die Organe und 

Einrichtungen der Union verbundenen direkten oder indirekten Kosten gehen zu Lasten des 

antragstellenden Mitgliedsstaats. 

 

a) Veröffentlichung der vom Europäischen Parlament und vom Rat im Mitentscheidungs-

verfahren angenommenen Rechtsakte 

Die Regierung eines Mitgliedsstaats kann dem Europäischen Parlament und dem Rat eine 

beglaubigte Übersetzung der im Mitentscheidungsverfahren angenommenen Rechtsakte in 

eine der unter Nummer 1 genannten Sprachen übermitteln. Der Rat verwahrt diese 

Übersetzung in seinen Archiven und stellt auf Antrag eine Abschrift zur Verfügung. Er sorgt 



für die Veröffentlichung der Übersetzungen auf seiner Website. In beiden Fällen wird darauf 

hingewiesen, dass diese Übersetzungen keine Rechtswirkung haben. 

b) Mündliche Beiträge auf einer Tagung des Rates und gegebenenfalls anderer Organe oder 

Einrichtungen der Union 

Gegebenenfalls kann die Regierung eines Mitgliedstaates den Rat und eventuell andere 

Organe oder Einrichtungen (Europäisches Parlament oder Ausschuss der Regionen) ersuchen, 

bei mündlichen Beiträgen (passive Verdolmetschung) eines der Mitglieder des betroffenen 

Organs oder der Einrichtung auf einer Tagung den Gebrauch einer der unter Nummer 1 

genannten Sprachen zu gestatten. Was den Rat anbelangt, so wird diesem Antrag in der Regel 

stattgegeben, sofern er in angemessenem zeitlichem Abstand zur Tagung eingereicht wird und 

die erforderlichen personellen und materiellen Mittel zur Verfügung stehen. 

c) Schriftliche Mitteilungen an die Organe oder Einrichtungen der Union 

Die Mitgliedstaaten können einen Rechtsakt annehmen, der vorsieht, dass die Bürger, die an 

ein Organ oder eine Einrichtung der Union eine Mitteilung in einer der unter Nummer 1 

genannten Sprachen richten möchten, diese an eine von der Regierung des Mitgliedstaates zu 

benennende Stelle senden können. Diese Stelle leitet den Wortlaut der Mitteilungen dann an 

das/die entsprechende Organ/Einrichtung weiter, zusammen mit einer Übersetzung in die 

jeweilige Sprache des Mitgliedstaates gemäß der Verordnung Nr. 1/1958. Dasselbe Verfahren 

gilt entsprechend für die Antwort des betroffenen Organs oder der Einrichtung. 

Ist dem Organ oder der Einrichtung der Union eine Frist für die Antwort gesetzt, so beginnt 

diese ab dem Zeitpunkt, zu dem das betroffene Organ oder die Einrichtung von dem 

Mitgliedsstaat die Übersetzung in eine der Sprachen gemäß der Verordnung Nr. 1/1958 des 

Rates erhalten hat. Sie endet mit dem Zeitpunkt, zu dem das Organ oder die Einrichtung der 

Union seine/ihre Antwort an die zuständige Stelle des Mitgliedstaates in der letztgenannten 

Sprache versendet hat. Der Rat ersucht die anderen Organe, Verwaltungsvereinbarungen auf 

dieser Grundlage zu schließen. 



Bundesrechtliche Vorschriften: 
 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland  

vom 23. Mai 1949 (BGBl. I S. 1),  

zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juli 2002 (BGBl. I S. 2862/2863) 

Artikel 3 

[Gleichheit vor dem Gesetz; Gleichberechtigung von Männern und Frauen; 

Diskriminierungsverbote] 

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.  

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung 

der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 

Nachteile hin.  

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 

Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 

Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung 

benachteiligt werden. 

 

 

Bundeswahlgesetz (BWG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 

(BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 11. März 2005 (BGBl. I S. 674) - Auszug 

 

§ 6 

Wahl nach Landeslisten 

(6) Bei Verteilung der Sitze auf die Landeslisten werden nur Parteien berücksichtigt, 

die mindestens 5 vom Hundert der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Zweitstimmen 

erhalten oder in mindestens drei Wahlkreisen einen Sitz errungen haben. Satz 1 findet 

auf die von Parteien nationaler Minderheiten eingereichten Listen keine Anwendung. 

 

§ 20 

Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 

(2) Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen von dem Vorstand des Landesverbandes oder, 

wenn Landesverbände nicht bestehen, von den Vorständen der nächstniedrigen 

Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, persönlich und handschriftlich 

unterzeichnet sein. Kreiswahlvorschläge der in § 18 Abs. 2 genannten Parteien müssen 

außerdem von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und 

handschriftlich unterzeichnet sein; die Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt der 

Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des Kreiswahlvorschlages 

nachzuweisen. Das Erfordernis von 200 Unterschriften gilt nicht für 

Kreiswahlvorschläge von Parteien nationaler Minderheiten. 

 

§ 27 

Landeslisten 

(1) Landeslisten können nur von Parteien eingereicht werden. Sie müssen von dem 



Vorstand des Landesverbandes oder, wenn Landesverbände nicht bestehen, von den 

Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, die im Bereich des Landes liegen, bei den 

in § 18 Abs. 2 genannten Parteien außerdem von 1 vom Tausend der 

Wahlberechtigten des Landes bei der letzten Bundestagswahl, jedoch höchstens 2.000 

Wahlberechtigten, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Die 

Wahlberechtigung der Unterzeichner eines Wahlvorschlages einer der in § 18 Abs. 2 

genannten Parteien muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei 

Einreichung der Landesliste nachzuweisen. Das Erfordernis zusätzlicher Unterschriften 

gilt nicht für Landeslisten von Parteien nationaler Minderheiten. 

 

 

 

Parteiengesetz (PartG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 1967 

(BGBl. I 1967. 773), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 22. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3673) - Auszug 

 

§ 18 

Grundsätze und Umfang der staatlichen Finanzierung 

(4) Anspruch auf staatliche Mittel gemäß Absatz 3 Nr. 1 und 3 haben Parteien, die nach dem 

endgültigen Wahlergebnis der jeweils letzten Europa- oder Bundestagswahl mindestens 0,5 

vom Hundert oder einer Landtagswahl 1,0 vom Hundert der für die Listen abgegebenen 

gültigen Stimmen erreicht haben; für Zahlungen nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 muss 

die Partei diese Voraussetzungen bei der jeweiligen Wahl erfüllen. Anspruch auf die 

staatlichen Mittel gemäß Absatz 3 Nr. 2 haben Parteien, die nach dem endgültigen 

Wahlergebnis 10 vom Hundert der in einem Wahl- oder Stimmkreis abgegebenen gültigen 

Stimmen erreicht haben. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Parteien nationaler 

Minderheiten. 

 

 

Gesetz zur Ausführung des Artikels 11 Abs. 1 des Rahmenübereinkommens des Europarats 

vom 1. Februar 1995 zum Schutz nationaler Minderheiten (Minderheiten-

Namensänderungsgesetz MindNamÄndG) vom 22. Juli 1997 

§ 1  

(1) Eine Person, auf die sowohl das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler 

Minderheiten als auch deutsches Namensrecht Anwendung finden, kann durch Erklärung 

gegenüber dem Standesbeamten  

1. eine in die Sprache der nationalen Minderheit oder Volksgruppe übersetzte Form ihres 

Namens annehmen, wenn ihr Name einer solchen Übersetzung zugänglich ist (begriffliche 

Übertragung),  

2. einen durch Veränderung der Schreibweise ihres Namens an eine der Sprache der 

Minderheit oder Volksgruppe entsprechende Lautung angeglichenen Namen annehmen 

(phonetische Übertragung) oder  

3. einen früher in der Sprache der nationalen Minderheit oder Volksgruppe geführten Namen 

annehmen, wenn dieser Name in eine deutsche Form übertragen oder in einen anderen Namen 



geändert worden ist; dabei reicht es aus, dass der oder die Erklärende die frühere 

Namensführung glaubhaft macht.  

Der Standesbeamte, in dessen Bezirk der oder die Erklärende den gewöhnlichen Aufenthalt 

hat, ist für die Entgegennahme der Erklärung zuständig. Wird ein Familienbuch geführt, so ist 

der Standesbeamte zuständig, der das Familienbuch führt. Die Landesregierungen werden 

ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Zuständigkeit einem anderen Standesbeamten zu 

übertragen. Ergibt sich danach keine Zuständigkeit, ist der Standesbeamte des Standesamts I 

in Berlin zuständig.  

(2) Name im Sinne dieses Gesetzes ist der Geburts- oder Vorname, den eine Person nach den 

Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie des Personenstandsrechts zu führen hat.  

(3) Die personenstandsrechtlichen Vorschriften über die Schreibweise bleiben für den nach 

Absatz 1 angenommenen Namen maßgebend.  

(4) Die Erklärungen nach Absatz 1 müssen öffentlich beglaubigt oder beurkundet werden; sie 

können auch von den Standesbeamten beglaubigt oder beurkundet werden.  

§ 2  

Eine Änderung des Geburtsnamens erstreckt sich auf den Ehenamen des oder der Erklärenden 

nur dann, wenn sich der Ehegatte durch Erklärung gegenüber dem Standesbeamten der 

Namensänderung anschließt; § 1 Abs. 1 Satz 2 bis 5 und Abs. 4 gilt entsprechend. Auf Kinder 

oder deren Ehegatten erstreckt sich eine Namensänderung nur nach Maßgabe der Vorschriften 

des Bürgerlichen Gesetzbuchs.  

 

§ 3  

Für die Entgegennahme der Erklärungen und ihre Beglaubigung oder Beurkundung werden 

Gebühren nicht erhoben.  

 

§ 4  

Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, im Benehmen mit dem 

Bundesministerium der Justiz und mit Zustimmung des Bundesrates zur Durchführung dieses 

Gesetzes Verwaltungsvorschriften zu erlassen.  



Landesrechtliche Vorschriften: 

Verfassung des Landes Schleswig-Holstein  

in der Fassung vom 13. Juni 1990, zuletzt geändert durch Gesetz vom 214.02.2004 

 GVOBl. Schl.-H. S. 54 - Auszug 

Art. 5 

Nationale Minderheiten und Volksgruppen 

(1) Das Bekenntnis zu einer nationalen Minderheit ist frei; es entbindet nicht von den 

allgemeinen staatsbürgerlichen Pflichten.  

(2) Die kulturelle Eigenständigkeit und die politische Mitwirkung nationaler Minderheiten 

und Volksgruppen stehen unter dem Schutz des Landes, der Gemeinden und 

Gemeindeverbände. Die nationale dänische Minderheit, die Minderheit der deutschen Sinti 

und Roma und die friesische Volksgruppe haben Anspruch auf Schutz und Förderung. 

Art. 8 

Schulwesen 

(4) Die Erziehungsberechtigten entscheiden, ob ihre Kinder die Schule einer nationalen 

Minderheit besuchen sollen.  

 

Gesetz zur Förderung des Friesischen im öffentlichen Raum 

(Friesisch-Gesetz – FriesischG) 

Vom 13. Dezember 2004 

( GVOBl. Schl.-H. 2004 S. 481) 

Präambel 

In Anerkennung des Willens der Friesen ihre Sprache und somit ihre Identität auch in Zukunft 

zu erhalten, im Bewusstsein, dass das Bekenntnis zur friesischen Volksgruppe frei ist, unter 

Berücksichtigung der Tatsache, dass die Friesen außerhalb der Grenzen der Bundesrepublik 

Deutschland keinen Mutterstaat haben, der sich ihnen verpflichtet fühlt und Sorge für die 

Bewahrung ihrer Sprache trägt, im Bewusstsein, dass der Schutz und die Förderung der 

friesischen Sprache im Interesse des Landes Schleswig-Holstein liegen, unter 

Berücksichtigung des Rahmenübereinkommens des Europarates zum Schutz nationaler 

Minderheiten und der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, unter 

Berufung auf Artikel 3 des Grundgesetzes und auf Artikel 5 der Verfassung des Landes 

Schleswig-Holstein beschließt der Schleswig-Holsteinische Landtag das folgende Gesetz: 

§ 1 

Friesische Sprache in Behörden 

(1) Das Land Schleswig-Holstein erkennt die in Schleswig-Holstein gesprochenen friesischen 

Sprachformen als Ausdruck des geistigen und kulturellen Reichtums des Landes an. Ihr 

Gebrauch ist frei. Ihre Anwendung in Wort und Schrift im öffentlichen Leben und die 

Ermutigung dazu werden geschützt und gefördert.  



(2) Die Bürgerinnen und Bürger können sich in friesischer Sprache an Behörden im Kreis 

Nordfriesland und auf der Insel Helgoland wenden und Eingaben, Belege, Urkunden und 

sonstige Schriftstücke in friesischer Sprache vorlegen, § 82 a Abs. 2 bis 4 des 

Landesverwaltungsgesetzes gilt entsprechend, sofern die Behörde nicht über friesische 

Sprachkompetenz verfügt. Verwendet eine Bürgerin oder ein Bürger im Verkehr mit den 

Behörden im Kreis Nordfriesland oder auf der Insel Helgoland die friesische Sprache, können 

diese Behörden gegenüber dieser Bürgerin oder diesem Bürger ebenfalls die friesische 

Sprache verwenden, sofern durch das Verwaltungshandeln nicht die Rechte Dritter oder die 

Handlungsfähigkeit von anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung beeinträchtigt wird. 

(3) Die Behörden können offizielle Formulare und öffentliche Bekanntmachungen im Kreis 

Nordfriesland und auf der Insel Helgoland zweisprachig in deutscher und friesischer Sprache 

abfassen.  

§ 2 

Einstellungskriterium 

Das Land Schleswig-Holstein sowie der Kreis Nordfriesland und die Kommunen im Kreis 

Nordfriesland und auf der Insel Helgoland berücksichtigen friesische Sprachkenntnisse bei 

der Einstellung in den öffentlichen Dienst, soweit es im Einzelfall bei der Wahrnehmung 

einer konkreten Tätigkeit als erforderlich erachtet wird. 

§ 3 

Beschilderung an Gebäuden 

(1) Im Kreis Nordfriesland und auf der Insel Helgoland ist an Gebäuden der Landesbehörden 

und an Gebäuden der der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen des öffentlichen Rechts die Beschilderung zweisprachig in deutscher und 

friesischer Sprache auszuführen. Vorhandene einsprachige Beschilderung darf durch eine 

Beschilderung in friesischer Sprache ergänzt werden. 

(2) Der Kreis Nordfriesland und die Kommunen im Kreis Nordfriesland und auf der Insel 

Helgoland können an öffentlichen Gebäuden und an den Gebäuden der ihrer Aufsicht 

unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts im Kreis 

Nordfriesland und auf der Insel Helgoland die Beschilderung zweisprachig in deutscher und 

friesischer Sprache ausführen.  

(3) Das Land Schleswig-Holstein wirkt darauf hin, dass die Beschilderung an anderen 

öffentlichen Gebäuden sowie topografische Bezeichnungen im Kreis Nordfriesland und auf 

der Insel Helgoland ebenfalls zweisprachig in deutscher und friesischer Sprache ausgeführt 

werden.  

§ 4 

Siegel und Briefköpfe 

Die im § 3 genannten Bestimmungen können sinngemäß auch für die durch die Behörden und 

Körperschaften im Kreis Nordfriesland und auf der Insel Helgoland genutzten Siegel und 

Briefköpfe angewendet werden. 

 



§ 5 

Friesische Farben und Wappen 

Die Farben und das Wappen der Friesen können im Kreis Nordfriesland neben den 

Landesfarben und dem Landeswappen verwendet werden. Die friesischen Farben sind Gold-

Rot-Blau.  

§ 6 

Ortstafeln 

Die vorderseitige Beschriftung der Ortstafeln (Verkehrszeichen 310 der StVO) kann im Kreis 

Nordfriesland nach Maßgabe des § 46 Abs. 2 StVO zweisprachig in deutscher und friesischer 

Sprache erfolgen. Dieses Ziel haben die Behörden des Landes – gegebenenfalls unter näher zu 

benennenden Auflagen betreffend Gestaltung und Aufstellung der Schilder – zu beachten und 

zu fördern.  

§ 7 

Verkündung 

Dieses Gesetz wird in deutscher Sprache und in friesischer Übersetzung verkündet.  

§ 8 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

  

Gesäts fort stipen foont friisk önj e öfentlikhäid 

(Friisk-Gesäts – FriiskG) 

foon e 13. önj e jülmoune 2004 

Präambel 

Önj önjerkåning, dåt da friiske jare spräke än deerma jare identitäät uk önj e tukamst bewååre 

wan, aw grün foon et rucht, dåt följk ham fri tu e friiske följkefloose bekåne mätj, aw grün 

foon et waasen, dåt da friiske bütefor da gränse foon e Bundesrepubliik Tjüschlönj nån äinen 

stoot hääwe, wat ham ferplächtet fäilt än stip da friiske bait bewååren foon jare spräke, önjt 

bewustweesen, dåt dåt schöölen än dåt stipen foon e friiske spräke önjt inträse foont lönj 

Slaswik-Holstiinj läit, aw grün foon e "Rååmeoueriinjskamst foon e Eurooparädj fort 

schöölen foon natsjonaale manerhäide" än e "Europääisch charta foon e regjonaal- unti 

manerhäidespräke", aw grün foon artiikel 3 foont grüngesäts än artiikel 5 foon e ferfooting 

foont lönj Slaswik-Holstiinj beslüt di Slaswik-Holstiinjsche Loondäi dåtheer gesäts: 

§ 1 

Friiske spräke önj e öfentlik ferwålting 

(1) Dåt lönj Slaswik-Holstiinj schucht da friiske spräkeforme, wat önj Slaswik-Holstiinj brükd 

wårde, as en diilj foon e gaistie än kulturäle rikduum foont lönj önj. Följk mötj da änkelte 

friiske spräkeforme fri brüke. Dåt brüken foon da änkelte friiske spräkeforme önj e öfentlike 

ferwåltinge önj uurd än schraft än e motiwatsjoon deertu wårt schööld än stiped. 



(2) Da bürgerine än bürgere koone ouerfor e ferwåltinge önj e kris Nordfraschlönj än awt 

ailönj Hålilönj di friiske spräke brüke än insäkne, dokumänte, urkunde än ouder schraftlik 

materiool önj e friiske spräke forleede. Wan deer niimen önj e ferwålting as, wat friisk koon, 

jült § 82 a oufsnit 2 bit 4 foont loonsferwåltingsgesäts südänji uk fort friisk. Brükt en bürgerin 

unti en bürger ouerfor e ferwåltinge önj e kris Nordfraschlönj unti awt ailönj Hålilönj di 

friiske spräke, sü koone e ferwåltinge uk di friiske spräke ouerfor jüdeer bürgerin unti dideere 

bürger brüke, wan oudere niinj noodiile deerdöör hääwe unti dåt årbe foon oudere ferwåltinge 

deerdöör ai behanerd wårt. 

(3) Ofisjäle formulaare än öfentlike bekåndmååginge koone foon e ferwåltinge önj e kris 

Nordfraschlönj än awt ailönj Hålilönj twäärspräket aw tjüsch än aw friisk ütdänj wårde. 

§ 2 

Kriteerium fort instalen önj e öfentlike tiinjst 

Wan huum friisk koon än wan jüdeer kwalifikatsjoon önj e änkelte fål än önjt konkreet 

årbefälj nüsi as, wårt jüdeer kwalifikatsjoon foont lönj Slaswik-Holstiinj än di kris 

Nordfraschlönj än da komuune önj e kris Nordfraschlönj än awt ailönj Hålilönj bait instalen 

önj e öfentlike tiinjst önjräägend. 

§ 3 

Schilde bai gebüüde 

(1) Bai gebüüde önj e kris Nordfraschlönj än awt ailönj Hålilönj schan twäärspräkede schilde 

aw tjüsch än friisk önjbroocht wårde, wan et ham am ferwåltinge foont lönj unti am 

organisatsjoone, instituutsjoone än stiftinge eeftert öfentlik rucht hoonelt, wat et lönj tuhiire. 

Bai üülje iinjspräkede schilde koone schilde aw friisk tufäiged wårde. 

(2) Di kris Nordfraschlönj än da komuune önj e kris Nordfraschlönj än awt ailönj Hålilönj 

hääwe et rucht än bräng bai gebüüde önj e kris Nordfraschlönj än awt ailönj Hålilönj 

twäärspräkede schilde aw tjüsch än friisk önj, wan et ham am ferwåltinge unti am 

organisatsjoone, instituutsjoone än stiftinge eeftert öfentlik rucht hoonelt, wat e kris unti e 

komuune tuhiire.  

(3) Dåt lönj Slaswik-Holstiinj seet ham deerfor in, dåt da schilde bai oudere öfentlike gebüüde 

än topograafische betiikninge önj e kris Nordfraschlönj än awt ailönj Hålilönj twäärspräket 

aw tjüsch än friisk önjbroocht wårde. 

§ 4 

Siigele än bräifhoode  

Da bestiminge önj e § 3 mätj huum südänji uk for siigele än bräifhoode önjwiinje, wat döör 

ferwåltinge än organisatsjoone önj e kris Nordfraschlönj än awt ailönj Hålilönj brükd wårde. 

§ 5 

Friiske blaie än woopen 

Da blaie än et woopen foon da friiske koone önj e kris Nordfraschlönj tubai da blaie än et 

woopen foont lönj brükd wårde. Da friiske blaie san gölj-rüüdj-ween. 

  



§ 6 

Toorpsschilde 

Jü fordersid foon toorpsschilde (ferkiirstiiken 310 önj e strooteferkiirsordning) koon önj e kris 

Nordfraschlönj eefter § 46 oufsnit 2 strooteferkiirsordning twäärspräket aw tjüsch än friisk 

weese. Da ferwåltinge foont lönj schan deeraw åchte än jam deerfor inseete, dåt dåtdeer müülj 

långd wårde koon – wan´t nüsi deet, schal deerbai en rååme seet wårde, hüdänji da schilde 

ütsiinj än apstald wårde schan.  

§ 7 

Bekånd måågen 

Dåtheer gesäts wårt aw tjüsch än önj en friisk ouerseeting bekånd mååged. 

§ 8 

Termiin 

Dåtheer gesäts jült ouf ån däi eeftert bekånd måågen. 

 

Gesetz zur Neuordnung des Glücksspiels (Glücksspielgesetz) 

Vom 20. Oktober 2011, zuletzt geändert durch Gesetz v. 20.12.2013,  

GVOBl. Schl.-H. 2013 S. 1588 
 

§ 42 

Abgabenaufkommen 

(1) Das Abgabenaufkommen steht dem Land zu. 

(2 ) Es ist sicherzustellen, dass ein erheblicher Teil des Aufkommens aus der Abgabe zur 

Finanzierung der Ziele nach § 1 sowie nach Maßgabe eines Landesgesetzes zur Förderung 

öffentlicher und steuerbegünstigter Zwecke im Sinne der Abgabenordnung verwendet wird. 

Abweichend von Absatz 1 steht das Abgabenaufkommen aus Sportwetten zu einem Drittel 

dem Landessportverband Schleswig-Holstein zum Zwecke der Förderung der Integrität des 

gemeinnützigen Sports zu. Es ist außerdem sicherzustellen, dass jeweils fünf vom 

Hundert des Aufkommens aus der Abgabe auf Glücksspiele, die als Online-Glücksspiele 

angeboten werden, zur Finanzierung der Suchtarbeit, zur Förderung des 

Landesfeuerwehrverbandes, zur Aufstockung des für eine Friesenstiftung durch die 

Kulturstiftung verwalteten Kapitals sowie zur Finanzierung der Schuldner- und 

Insolvenzberatung verwendet werden. 

(3) Im Jahr 2013 wird für die Abrechnung der Förderung des Landesfeuerwehrverbandes, 

zur Aufstockung des für eine Friesenstiftung durch die Kulturstiftung verwalteten 

Kapitals, zur Finanzierung der Suchtarbeit und zur Finanzierung der Schuldner und 

Insolvenzberatung das Gesamtjahresaufkommens aus den Glücksspielabgaben zugrunde 

gelegt. Mindestens jedoch müssen jeweils 150.000 Euro zur Förderung des 

Landesfeuerwehrverbandes und zur Aufstockung des für eine Friesenstiftung durch die 

Kulturstiftung verwalteten Kapitals sowie jeweils 300.000 Euro zur Finanzierung der 

Suchtarbeit und zur Finanzierung der Schuldner und Insolvenzberatung zur Verfügung 

gestellt werden. 



 

 

Staatsvertrag über das Medienrecht in Hamburg und Schleswig-Holstein  

(Medienstaatsvertrag HSH)  

vom 13. Juni 2006 in der Fassung des Staatsvertrags zur Änderung des Staatsvertrages 

über das Medienrecht in Hamburg und Schleswig-Holstein (Zweiter 

Medienänderungsstaatsvertrag HSH) vom 3. / 4. Juni 2008  

Gesetz zum Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Vorschriften in Hamburg und 

Schleswig-Holstein (Zweiter Medienänderungsstaatsvertrag HSH) 

(GVOBl. Schl.-H. S. 358)  

Weitere Änderung: Gesetz zum Ersten Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrags über 

das Medienrecht in Hamburg und Schleswig-Holstein (Erster 

Medienänderungsstaatsvertrag HSH)  

vom 6. März 2007  

(GVOBl. Schl.-H. S. 270)  
 

§ 4  

Programmgrundsätze, Meinungsumfragen  
(1) Die Rundfunkveranstalter haben in ihren Rundfunkprogrammen die verfassungsmäßige 

Ordnung einzuhalten. Sie dürfen sich nicht gegen die freiheitliche demokratische 

Grundordnung richten.  

(2) Die Rundfunkveranstalter haben in ihren Rundfunkprogrammen die Würde des Menschen 

sowie die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer zu achten. Sie 

sollen auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken, zu sozialer Gerechtigkeit und 

zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frau-en und Männern beitragen sowie die 

Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit anderer stärken und zur 

Förderung von Minderheiten beitragen.  

(3) Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutze der Jugend und des Rechts der persönlichen Ehre sind einzuhalten.  

(4) Meinungsumfragen, die von Rundfunkveranstaltern durchgeführt werden, richten sich 

nach § 10 Abs. 2 des Rundfunkstaatsvertrages.  

 

§ 22  

Zuordnung von analogen terrestrischen Übertragungskapazitäten für die Verbreitung 

von Rundfunk und Telemedien  
 

(2) … Der Vorschlag über die Zuordnung von Übertragungskapazitäten soll dabei folgende 

Kriterien berücksichtigen:  

1. Sicherung der Grundversorgung mit Rundfunk,  

2. Sicherung einer gleichwertigen Vielfalt der privaten Rundfunkprogramme,  

3. programmliche Berücksichtigung landesweiter oder hamburgischer lokaler Belange,  

4. Schließung von Versorgungslücken,  

5. Berücksichtigung von programmlichen Interessen von Minderheiten,  

6. Teilnahme des Rundfunks an der weiteren Entwicklung in sendetechnischer und 

programmlicher Hinsicht.  

Bei der Zuordnungsentscheidung hat die Sicherstellung der Grundversorgung Vorrang; im 

Übrigen sind öffentlich-rechtlicher und privater Rundfunk gleichgestellt.  

 

 



 

Rundfunkgesetz für das Land Schleswig-Holstein 

(Landesrundfunkgesetz - LRG) 

vom 07. Dezember 1995, zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. Februar 2005 

(GVOBl. Schl.-H. S 128) 

§ 24 

Programmgrundsätze 

(3) Die Rundfunkprogramme sollen die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland und 

die internationale Verständigung fördern, zum Frieden und zur sozialen Gerechtigkeit 

auffordern, zum Abbau von Fremdenfeindlichkeit, zur sozialen Integration fremdländischer 

und ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger, zur Gleichstellung von Frauen und 

Männern und zum Schutz und zur Förderung von Minderheiten sowie zur Achtung der 

Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen beitragen. Hierbei soll auf die Gewaltfreiheit 

der Programme besonders Wert gelegt werden. 

 

§ 26 

Unzulässige Sendungen, Jugendschutz 

 

(1) Sendungen sind unzulässig, wenn sie 

1. zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, rassische, religiöse 

oder durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Gewalt- oder 

Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern oder die Menschenwürde anderer dadurch 

angreifen, dass Teile der Bevölkerung oder eine vorbezeichnete Gruppe beschimpft, böswillig 

verächtlich gemacht oder verleumdet werden (§130 des Strafgesetzbuches), 

 

 

Landesplanungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein 

(Landesplanungsgesetz - LPG) 

vom 10. Februar 1996, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.01.2014 

 

 

§ 5 

Allgemeine Vorschriften über 

Raumordnungspläne 

 

(5) Zu dem Entwurf eines Raumordnungsplans erhalten nach § 10 Abs. 1 Satz 1 ROG neben 

der Öffentlichkeit insbesondere folgen-de in ihren Belangen berührte öffentliche Stellen 

(Beteiligte) Gelegenheit zur Stellungnahme:  

 

1. … 

10. sonstige Verbände und Vereinigungen, insbesondere Verbände und Vereinigungen der 

dänischen Minderheit, der Friesen sowie der deutschen Sinti und Roma.  

 

 



§ 21 

Organisation des Landesplanungsrates 

 

(1) Den Vorsitz im Landesplanungsrat hat die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident  

des Landes Schleswig-Holstein. Zudem gehören dem Landesplanungsrat an:  

 

1. … 

17. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Minderheiten der Dänen, der Friesen sowie der 

deutschen Roma und Sinti auf Vorschlag der oder des Landesbeauftragten für Minderheiten 

und  

18. … 

 

 

 

 

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (Schulgesetz - SchulG) 

Vom 24. Januar 2007
 
, zuletzt geändert mit Gesetz vom 22.01.2014  

 

 

§ 4 

 

… 

 
(5) Die Schule schützt und fördert die Sprache der friesischen Volksgruppe und vermittelt 
Kenntnisse über deren Kultur und Geschichte. 

 

(6) … Die Schule fördert das Verständnis für die Bedeutung der Heimat, den Beitrag der 
nationalen Minderheiten und Volksgruppen zur kulturellen Vielfalt des Landes sowie den Respekt 
vor der Minderheit der Sinti und Roma. 
 
… 

 

 



 

 

 

 

 

Gesetz zu dem Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk (NDR) 

vom 26. Februar 1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2005 

(GVOBl. Schl.-H. S. 254) 

§ 5 

Programmauftrag 

(1) Der NDR hat den Rundfunkteilnehmern und Rundfunkteilnehmerinnen einen objektiven 

und umfassenden Überblick über das internationale, europäische, nationale und 

länderbezogene Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben. Sein 

Programm hat der Information, Bildung, Beratung und Unterhaltung zu dienen. Er hat 

Beiträge insbesondere zur Kultur anzubieten und ist berechtigt, sich an Filmförderungen zu 

beteiligen. Er kann auch Spartenprogramme veranstalten. 

(2) Norddeutschland und die Vielfalt seiner Regionen, ihre Kultur und Sprache sind im 

Programm angemessen zu berücksichtigen. Der NDR soll zu diesem Zweck und der 

Erhaltung kultureller Identität sein Programm grundsätzlich in den vier Ländern seines 

Sendegebiets herstellen. 

(3) Der NDR erlässt Richtlinien zur näheren Ausgestaltung seines Programmauftrags. Die 

Richtlinien sind in den amtlichen Verkündungsblättern der Länder zu veröffentlichen. Der 

NDR veröffentlicht alle zwei Jahre einen Bericht über die Erfüllung seines 

Programmauftrags, über die Qualität und Quantität der Programme und Angebote sowie die 

geplanten Schwerpunkte der jeweils anstehenden programmlichen Leistungen. 

§ 7 

Programmgrundsätze 

(1) Der NDR ist in seinem Programm an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Er 

trägt zur Verwirklichung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bei. 

(2) Der NDR hat in seinen Programmen die Würde des Menschen zu achten und zu 

schützen. Er soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher 

Unversehrtheit, vor Glauben und Meinung anderer zu stärken, und sich für die Erhaltung 

von Natur und Umwelt einsetzen. Das Programm des NDR soll die Zusammengehörigkeit 

im vereinten Deutschland sowie die internationale Verständigung fördern, für die 

Friedenssicherung und den Minderheitenschutz eintreten, die Gleichstellung von Frau und 

Mann unterstützen und zur sozialen Gerechtigkeit beitragen. Die sittlichen und religiösen 

Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten. 

(3) Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutze der Jugend und des Rechts der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

 



Erstes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 

(Jugendförderungsgesetz - JuFöG) 

vom 05. Gebruar 1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. Februar 2005 

( GVOBl. Schl.-H. S 66) 

§ 7 

Ziele der Jugendarbeit 

 

(2) Leitideen der Jugendarbeit sind insbesondere: 

… 

5. Weltoffenheit und Aufgeschlossenheit für Menschen anderer Nationalität und Kultur, 

… 

 

§ 13 

Internationale und interkulturelle Jugendarbeit 

 

(2) Jugendarbeit mit Kindern und Jugendlichen nationaler und ethnischer Minderheiten 

soll ihre Chancengleichheit stärken und ihre Gleichstellung fördern. Die Jugendarbeit soll 

eigenständige Ansätze und Angebote in diesem bereich entwickeln. Die kulturelle Identität 

ist zu beachten. 

 

 

Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen 

(Kindertagesstättengesetz - KiTaG) 

vom 12. Dezember 1991, zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2005  

( GVOBl. Schl.-H. S 539) 

§ 4 

Ziele 

 

(2) Zur Wahrnehmung des ganzheitlichen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages 

werden folgende Bereiche mit dem Ziel der Förderung der individuellen Selbst-, Sozial- und 

Lernkompetenz zu Grunde gelegt: 

1. Körper, Gesundheit und Bewegung, insbesondere die Teilbereiche Wahrnehmung und 

Grob- und Feinmotorik 

2. Sprache(n), Zeichen/Schrift und Kommunikation, insbesondere zur teilhabe an 

Bindungsvorgängen und zur Vorbereitung auf den Schuleintritt, 

3. Mathematik, Naturwissenschaft und Technik, 

4. Kultur, Gesellschaft und Politik, einschließlich des Umgangs mit regeln des sozialen 

Verhaltens, 

5. Ethik, Religion und Philosophie, 

6 musisch-ästhetische Bildung und Medien. 

Die Bildungsbereiche sollen in die umfassende Arbeit der Kindertageseinrichtungen 

einbezogen werden, um altersgemäß die entsprechenden Fähigkeiten und Fertigkeiten zu 

entwickeln. 

 

 

 



§ 5 

Grundsätze 

 

(6) Die Arbeit in den Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen soll die 

Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen, von Kindern mit unterschiedlichen 

Fähigkeiten und von unterschiedlicher sozialer Herkunft sowie das Zusammenleben von 

Kindern unterschiedlicher nationaler und kultureller Herkunft fördern. 

 

§ 7 

Bedarfsplanung 

(4) Das Recht nationaler Minderheiten und Volksgruppen im Sinne des Artikel 5 der 

Verfassung des Landes Schleswig-Holstein, eigene Kindertageseinrichtungen zu errichten 

und zu betreiben, wird gewährleistet und muss bei der Bedarfsplanung berücksichtigt werden. 

§ 12 

Aufnahme 

 

(2) Die Aufnahme eines Kindes in eine Kindertageseinrichtung, die mit öffentlichen Mitteln 

gefördert wird, darf nicht aus Gründen seiner Herkunft, seiner Nationalität und nicht aus 

konfessionellen, weltanschaulichen oder ethnischen Gründen verweigert werden. Bei 

Kindertageseinrichtungen, die von einer nationalen Minderheit getragen werden, gelten 

deren Aufnahmeregeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Landesverordnung über die Ersten Staatsprüfungen der Lehrkräfte 

(Prüfungsordnung der Lehrkräfte I – POL I) 

vom 05. Oktober 1999 (GVOBl. Schl.-H. 1999 S. 312) - Auszug 

 

Abschnitt I 

Laufbahn der Grund- und Hauptschullehrerinnen oder Grund- und Hauptschullehrer 

 

§ 33 

Erweiterungsprüfung, Ergänzungsprüfung 

 

 (2) Das Studium des schulisch relevanten Aufgabenfeldes von allgemeiner pädagogischer 

Bedeutung „Niederdeutsch“ und der Fächer Friesisch und Philosophie kann nach den 

Bestimmungen des § 20 Abs. 2 Satz 1 mit einer Ergänzungsprüfung abgeschlossen werden. 

 

 

Abschnitt II 

Laufbahn der Realschulschullehrerinnen oder Realschulschullehrer 

 

§ 40 

Erweiterungsprüfung, Ergänzungsprüfung; Bestimmungen für die Weiterbildung 

 

 (2) Das Studium des schulisch relevanten Aufgabenfeldes von allgemeiner pädagogischer 

Bedeutung „Niederdeutsch“ und der Fächer Friesisch und Philosophie kann nach den 

Bestimmungen des § 20 Abs. 2 Satz 1 mit einer Ergänzungsprüfung abgeschlossen werden. 



Abschnitt III 

Laufbahn der Studienrätinnen oder Studienräte an Gymnasien 

 

§ 47 

Erweiterungsprüfung, Ergänzungsprüfung; Bestimmungen für die Weiterbildung 

 

 (2) Das Studium des schulisch relevanten Aufgabenfeldes von allgemeiner pädagogischer 

Bedeutung „Niederdeutsch“ und der Fächer Friesisch und Philosophie kann nach den 

Bestimmungen des § 20 Abs. 2 Satz 1 mit einer Ergänzungsprüfung abgeschlossen werden. 

 

 

Abschnitt IV 

Laufbahn der Sonderschullehrerinnen oder Sonderschullehrer 

 

§ 54 

Erweiterungsprüfung, Ergänzungsprüfung; Bestimmungen für die Weiterbildung 

 

(2) Das Studium des schulisch relevanten Aufgabenfeldes von allgemeiner pädagogischer 

Bedeutung „Niederdeutsch“ und der Fächer Friesisch und Philosophie kann nach den 

Bestimmungen des § 20 Abs. 2 Satz 1 mit einer Ergänzungsprüfung abgeschlossen werden. 

 

 

Abschnitt IV 

Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte an berufsbildenden Schulen 

 

§ 61 

Erweiterungsprüfung, Ergänzungsprüfung; Bestimmungen für die Weiterbildung 

 

(2) Das Studium des schulisch relevanten Aufgabenfeldes von allgemeiner pädagogischer 

Bedeutung „Niederdeutsch“ und der Fächer Friesisch und Philosophie kann nach den 

Bestimmungen des § 20 Abs. 2 Satz 1 mit einer Ergänzungsprüfung abgeschlossen werden. 

 

 

 

Entscheidung der Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur zur 

Anwendung der POL I vom 04. Juli 2001 

 

1. Das Fach Friesisch wird gemäß §§ 33, 40 und 47 Abs. 3 POL I in den Laufbahnen der 

Lehrerinnen und Lehrer an allgemeinbildenden Schulen generell als Erweiterungsfach 

zugelassen. 

 

2. Auf der Basis eines individuellen Antrags gemäß § 28 Abs. 4 POL I kann das Fach 

Friesisch, abweichend vom Absatz 2 für die Laufbahn der Grund- und Hauptschullehrerinnen 

und –lehrer als 2. Fach studiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 



Erlass des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft 

vom 15. Juli 2013 - III 217 

(NBI. MBK. Schl.-H. 2010 S.234) 

 

Friesischunterricht an Schulen im Kreis Nordfriesland und auf Helgoland 

 

Mit der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen (Charta) sollen die 

traditionellen Regional- und Minderheitensprachen als bedrohter Teil des europäischen 

Kulturerbes geschützt und gefördert werden. In Schleswig-Holstein wird Nordfriesisch im 

nordfriesischen Sprachgebiet als Minderheitensprache im Sinne der Charta geschützt. Auf der 

Grundlage der Verpflichtungen, die Deutschland als Vertragsstaat und das Land Schleswig-

Holstein im Rahmen von Artikel 8 (Bildung) der Charta für das Nordfriesische eingegangen 

sind, wird folgendes bestimmt: 

 

1. Die Schulen im Kreis Nordfriesland und auf der Insel Helgoland sind dazu 

verpflichtet, die Eltern darüber zu informieren, dass sie für ihre Tochter oder ihren 

Sohn die Teilnahme am Friesischunterricht beantragen können. 

2. Die Entscheidung für die Teilnahme am Friesischunterricht ist freiwillig. 

3. Friesischunterricht wird angeboten, wenn die personellen Voraussetzungen vorhanden 

sind und eine angemessene Lerngruppe mit in der Regel mindestens zwölf 

Schülerinnen und Schülern eingerichtet werden kann. Dazu kann der Unterricht 

jahrgangsübergreifend, gegebenenfalls auch schulartübergreifend organisiert werden. 

4. Schulen, in deren Schulprogramm das Lernen der friesischen Sprache und die 

Auseinandersetzung mit der friesischen Kultur einen Schwerpunkt bilden, können 

Friesischunterricht auch ohne das Vorliegen von Anträgen anbieten; unberührt davon 

bleibt die Freiwilligkeit der Teilnahme. 

5. In den Jahrgangsstufen 5 und 6 der Gemeinschaftsschulen und Gymnasien kann 

Friesisch als Wahlfach oder als friesischsprachiges Kulturprojekt angeboten werden. 

6. Ab Jahrgangsstufe 7 besteht an allen Schulen mit Sekundarstufe die Möglichkeit, 

Friesisch im Rahmen des Wahlpflichtbereichs anzubieten. 

 Die Minderheitensprache Friesisch kann als Ersatz für eine Fremdsprache in der 

 Sekundarstufe II gewählt werden, sofern die personellen Voraussetzungen geschaffen 

 werden können. Die Möglichkeit zur Einrichtung von Arbeitsgemeinschaften bleibt 

 davon unberührt. 

7. Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler im Fach Friesisch sind in Anlehnung an 

die Kompetenzniveaus des Europäischen Referenzrahmens für moderne Fremdsprache 

zu beschreiben und zu benoten. 

 

Dieser Erlass tritt am 1. August 2013 in Kraft. Er tritt am 31. Juli 2018 außer Kraft 

 

 

 

 



Erlass des Ministeriums für Wirtschaft, Technologie und Verkehr 

des Landes Schleswig-Holstein 

vom 31. März 2009 

zur Zulassung mehrsprachiger Ortstafeln und Ortshinweistafeln sowie anderer 

mehrsprachiger Hinweiszeichen 

 

Ortstafeln / Ortshinweistafeln 

 
In § 6 des Friesisch-Gesetzes vom 13. Dezember 2004 (GVOBl. SCH.-H. S. 481) wird darauf 

hingewiesen, dass die vorderseitige Beschriftung der Ortstafeln (Zeichen 310 StVO) im Kreis 

Nordfriesland auch zweisprachig in Deutsch und Friesisch erfolgen kann. 

In Schleswig-Holstein war bereits mit Erlass des Verkehrsministeriums vom 20. August 1997 

erstmals eine entsprechende Sonderregelung getroffen worden. 

Im späteren Verfahren war von Verbandsseite der Wunsch vorgetragen worden, auf Ortstafeln 

auch die niederdeutsche (plattdeutsche) Bezeichnung vorsehen zu können. 

Außerdem könnte sich in der Grenzregion zu Dänemark in Gemeinden mit einem erheblich 

Dänisch sprechenden Bevölkerungsanteil ebenfalls eine mehrsprachige Gestaltung von 

Ortstafeln anbieten. 

 

Vor diesem Hintergrund werden folgende Regelungen getroffen: 

 

Aufgrund des § 46 Abs. 2 Satz 1 der StVO i. V. mit den Verwaltungsvorschriften zu § 46 

Abs. 2 StVO wird zugelassen, dass abweichend von § 42 Abs. 3 StVO sowie den Ziffern V 

und VI der Verwaltungsvorschriften zu den Zeichen 310 und 311 StVO auf Antrag der 

jeweiligen Gemeinde auch mehrsprachige Ortstafeln (Zeichen 310 StVO) - in Hochdeutsch 

und der jeweiligen Regional- bzw. Minderheitensprache - aufgestellt werden dürfen. 

 

Die Zulassung solcher mehrsprachigen Ortstafeln erfolgt unter folgenden Bedingungen und 

Auflagen: 

 

1. Die mehrsprachigen Ortstafeln dürfen nicht zusätzlich, sondern nur an Stelle der 

bisherigen Ortstafeln aufgestellt werden. 

2. Wenn eine Aufstellung mehrsprachiger Ortstafeln vorgesehen ist, hat dies in der 

betreffenden Gemeinde bzw. dem entsprechenden Ortsteil einheitlich zu erfolgen. 

3. Eine Ausgestaltung von Ortstafeln in mehr als zwei Sprachen sollte möglichst 

vermieden werden, zumal ein „Katalog“ unterschiedlicher Ortsbezeichnungen auch 

die Aussagekraft der einzelnen Zusatzbezeichnungen erheblich schmälern würde. Die 

Einzelfallentscheidung bleibt insoweit der jeweiligen Gemeinde überlassen 

4. Die Zulassung mehrsprachiger Ortstafeln bezieht sich ausschließlich auf die 

Vorderseite der Ortstafeln. 

5. Es darf nur der Ortsname bzw. Ortsteilname (ggf. einschließlich der nach der 

Verwaltungsvorschrift zu Zeichen 310 erlaubten Zusätze) mehrsprachig angegeben 

werden. Eine mehrsprachige Angabe des Verwaltungsbezirks ist unzulässig. 

6. Die zusätzliche Bezeichnung des Ortes bzw. Ortsteils in der Regional- oder 

Minderheitensprache muss unmittelbar unter der hochdeutschen Bezeichnung stehen 

und mit erkennbar kleinerer Schrift ausgeführt werden. 

7. Die Kosten für den Austausch bzw. die Ergänzung der Ortstafeln sind von der 

jeweiligen Gemeinde zu tragen. Die betreffende Gemeinde hat hierzu im Vorwege 

gegenüber der zuständigen Straßenverkehrsbehörde eine Kostenübernahmeerklärung 

abzugeben, sofern sie nicht ohnehin Träger der Straßenbaulast ist. 

 



Aufgrund des § 46 Abs. 2 Satz 1 StVO wird außerdem zugelassen, dass abweichend von § 42 

Abs. 7 StVO auf Antrag der jeweiligen Gemeinde auch mehrsprachige Ortshinweistafeln 

(Zeichen 385 StVO) – in Hochdeutsch und der jeweiligen Regional- und Minderheitensprache 

– aufgestellt werden dürfen, soweit sie zur Kennzeichnung von Ortschaften mit dem 

amtlichen Ortsnamen oder Ortsteilnamen verwendet werden. 

 

Bei der Zulassung mehrsprachiger Ortshinweistafeln gelten die obigen für Ortstafeln 

festgelegten Bedingungen und Auflagen sinngemäß. 

 

Die Regelung gilt auch für Köge, auf die mittels Zeichen 385 StVO hingewiesen wird. 

 

 

Topografische Bezeichnungen 
 

Unabhängig von dem speziellen Hinweis auf mögliche zweisprachige Ortstafeln wird in § 3 

Abs. 3 des Friesisch-Gesetzes eine allgemeine Aussage getroffen, wonach das Land 

Schleswig-Holstein darauf hinwirkt, dass – neben der Beschilderung an öffentlichen 

Gebäuden – auch topografische Bezeichnungen im Kreis Nordfriesland und auf der Insel 

Helgoland zweisprachig ausgeführt werden. Diese Aussage ist auch auf eine im Bedarfsfall 

vorzunehmende Kennzeichnung von topografischen Elementen mit amtlichen 

Verkehrszeichen zu beziehen. 

 

Im Hinblick auf diese gesetzliche Aussage wird folgende Regelung getroffen: 

 

Aufgrund des § 46 Abs. 2 Satz 1 StVO i. V. mit den Verwaltungsvorschriften zu § 46 Abs. 2 

StVO wird zugelassen, dass abweichend von § 42 Abs. 7 StVO sowie den 

Verwaltungsvorschriften zu Zeichen 386 StVO i. V. m. dem touristischen 

Beschilderungsrichtlinien touristische Hinweiszeichen für topografische Besonderheiten (z.B. 

Gewässer und Erhebungen) auf Antrag auch mehrsprachig – in Hochdeutsch und der 

jeweiligen Regional- bzw. Minderheitensprache – aufgestellt werden dürfen. 

 

Bei der Aufstellung ist § 45 Abs. 9 StVO zu beachten. 

 

Die Kosten für die (Um-)Beschilderung trägt der jeweiligen Antragsteller (§ 51 StVO). 

 

In den Fällen einer bisherigen Ausschilderung von topografischen Elementen (insbesondere 

Gewässern) mit dem Zeichen 385 StVO ist bei der anstehenden Erneuerung stattdessen aus 

Gründen der Einheitlichkeit das Zeichen 386 StVO zu verwenden. 

 

 

Wegweisung 
 

Die wegweisende Beschilderung ist von den vorstehenden Sonderregelungen nicht berührt. 

 

Es wird jedoch folgende Sonderregelung getroffen: 

 

Aufgrund des § 46 Abs. 2 Satz 1 StVO i. V. mit den Verwaltungsvorschriften zu § 46 Abs. 2 

StVO wird zugelassen, dass abweichend von § 42 Abs. 7 StVO sowie den Richtlinien für die 

wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB 2000) bzw. den touristischen 

Beschilderungsrichtlinien im Rahmen der Wegweisung auf Einzeleinrichtungen, die einen 

eindeutigen inhaltlichen Bezug zu der jeweiligen Regional- und Minderheitensprache haben 



(z.B. ein Institut oder ein kulturelles Zentrum der jeweiligen Volksgruppe), auf Antrag mittels 

Verkehrszeichen 386 oder 432 StVO ausnahmsweise ebenfalls zweisprachig hingewiesen 

werden kann 

 

Bei der Aufstellung solcher Hinweisschilder ist § 45 Abs. 9 StVO zu beachten. 

 

Hinsichtlich der Kostentragung gelten in solchen Fällen die einschlägigen Bestimmungen des 

Straßenverkehrsgesetzes bzw. des § 51 StVO.. 

 

Der Erlass vom 11. Juni 2007 wird hiermit aufgehoben. 

 



Kommunale Vorschriften: 
 

Hauptsatzung des Kreises Nordfriesland vom 01.05.2005 - Auszug 

 

§ 3 

Aufgaben des Kreistages 

(§§ 22, 23, 51 Abs. 1 Nr. 4 KrO) 

(1) Der Kreistag trifft die ihm nach §§ 22 und 23 KrO zugewiesenen Entscheidungen, soweit 

er diese nicht auf die Landrätin oder den Landrat, den Hauptausschuss oder einzelne 

Fachausschüsse übertragen hat. 

(2) Zu den Aufgaben gehört die Weiterentwicklung der dänisch-deutschen Zusammenarbeit, 

insbesondere in der Region Schleswig/Sønderjylland. Der Kreis schützt und fördert die 

kulturelle Eigenständigkeit der dänischen Minderheit und der friesischen Volksgruppe. 

(3) Der Kreistag kann neben den gesetzlich vorgeschriebenen Beiräten weitere Beiräte zu 

bestimmten Sachfragen einrichten. Beiräte für gesellschaftlich bedeutsame Gruppen 

gem. §§ 42 a und 42 b KrO können durch eine gesonderte Satzung eingerichtet werden. Im 

Falle der Einrichtung sind den Beiräten nach Satz 2 die Befugnisse gem. § 42 b Abs. 2 

Nr. 1 und Nr. 2 KrO einzuräumen. 

 

 

 

 


